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Die Gemeindevermittlungsämter 
im Land Salzburg

Von Peter G. M a y r

E i n l e i t u n g

Justizminister Dr. Nikolaus M i c h a l e k  hat seit seinem Amtsantritt wie­
derholt betont, er werde danach trachten, so viele Prozesse wie möglich zu 
vermeiden. Streitvorbeugung und außergerichtliche Konfliktregelung 
müßten gefördert werden, der Gang zum Streitrichter dürfe nur der letzte 
Ausweg sein1. Bei diesem Vorhaben ist der Justizminister zweifellos grund­
sätzlich zu unterstützen: Es entspricht nicht nur dem Subsidiaritätsprinzip 
sondern auch dem altbekannten Grundsatz, daß vorerst „gelindere Mittel“ 
vor den härteren und schärferen eingesetzt werden sollen2. Darüber hinaus 
verhindert eine Streitschlichtung die Schärfe der Konfrontation und die 
bleibenden schädlichen Folgen eines womöglich jahrelangen Prozesses, 
kann so die wichtige Befriedungsaufgabe besser erfüllen und häufig eine 
tragfähige Basis für ein konstruktives Zusammenleben der Streitteile in der 
Zukunft schaffen.

Bevor man jedoch darangeht, neue Schieds- oder Schlichtungsstellen ge­
setzlich zu schaffen, sollte man vorerst ermitteln, welche Einrichtungen 
dieser Art überhaupt bereits bestehen; ferner feststellen, wie sie sich bisher 
in der Praxis bewährt haben und schließlich prüfen, ob und auf welche 
Weise diese in der Zukunft gefördert werden könnten oder sollten. Bei die­
ser notwendigen Bestandsaufnahme3 stößt man auch auf eine Einrichtung 
mit dem Namen „Gemeindevermittlungsamt“. Versucht man allerdings, 
Näheres über Organisation und Funktion dieser kommunalen Schlich­
tungsstelle zu erfahren, gerät man unversehens in Schwierigkeiten, denn 
weder in der aktuellen Literatur zum Zivil- als auch zum Strafprozeßrecht 
noch zum Verfassungs- und Gemeinderecht, welche Rechtsbereiche unmit­
telbar berührt werden, finden sich aufschlußreiche Hinweise über das er­
wähnte Institut. Sicher ist nur, daß diese Einrichtung zwar gesetzlich 
(noch) besteht, in der Praxis aber weitgehend in Vergessenheit geraten ist. 
Dies gilt auch (und besonders) für Salzburg, obwohl gerade dieses Bundes­
land über das jüngste Landesgesetz über diesen Gegenstand verfügt.

Es soll daher im folgenden erstmals dargestellt werden, auf welchem 
langwierigen Weg diese Rechtsquelle zustandegekommen ist und welchen 
Inhalt sie aufweist. Ferner soll die gegenwärtige Lage der Gemeindever­
mittlungsämter geschildert und abschließend sollen Reformüberlegungen 
angestellt werden.
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Die Verordnung über Ortsgerichte 1860

Die Vorgeschichte der Gemeindevermittlungsämter beginnt mit der aus 
einem Entwurf über die Einführung von Friedensgerichten entstandenen 
Verordnung der Minister des Innern und der Justiz vom 26. Mai 1860 über 
die Bestellung von Ortsgerichten4. Diese Verordnung wurde ausdrücklich 
erlassen, um für Rechtsstreitigkeiten von geringerem Belange ein möglichst 
einfaches und schleuniges Verfahren einzuführen. Dieses Ziel sollte durch 
die Errichtung eines Ortsgerichts (Stadt-, Markt-, Dorfgerichts) in jeder 
Gemeinde erreicht werden (§ 1), bei dem dann zwingend Streitigkeiten 
über Geldsummen anzubringen waren, die in Hauptstädten und besonders 
namhaft zu machenden größeren Orten den Betrag von 100 Gulden öster­
reichischer Währung, in anderen Städten und Märkten den Betrag von 60 
Gulden und in allen übrigen Gemeinden den Betrag von 25 Gulden nicht 
überstiegen. Streitigkeiten über andere bewegliche Sachen mußten dann 
vor die Ortsgerichte gebracht werden, wenn sich der Kläger bereit erklärte, 
statt der geschuldeten Sache eine Geldsumme, die die angeführten Grenz­
beträge nicht überstieg, anzunehmen. Streitsachen über höhere Geldsum­
men durfte das Ortsgericht nur dann verhandeln und entscheiden, wenn 
sich die Streitteile seiner Entscheidung ausdrücklich unterwarfen (§ 2).

Das Ortsgericht setzte sich aus dem jeweiligen Vorsteher der Gemeinde 
als Vorsitzenden, aus dessen Stellvertreter und mehreren Geschwornen5 zu­
sammen. Letztere waren „bis zur Wirksamkeit eines neuen Gemeindegeset­
zes von der dermaligen Gemeindevertretung aus ihr selbst oder aus den 
übrigen Gemeindegliedern für den Zeitraum von drei Jahren zu wählen“ 
(§ 4) und hatten ihr Amt unentgeltlich zu versehen (§ 5).

Die Verhandlungen mußten in gleichzeitiger Anwesenheit des Vorsitzen­
den oder seines Stellvertreters und zweier Geschwornen vorgenommen 
werden (§ 7). Eine Vertretung der Streitteile durch Advokaten war dabei 
nicht zulässig (§ 9). Das Verfahren selbst war rein mündlich, es durften we­
der schriftliche Klagen angenommen noch überhaupt Protokolle aufge­
nommen werden (§ 10).

Die Richter mußten vorerst, nachdem sie sich über die Streitsache „in 
das Klare gesetzt“ hatten, einen Vergleichsversuch unternehmen. Konnte 
ein Vergleichsabschluß jedoch nicht erzielt werden, so hatten sich die Orts­
richter von der Wahrheit der von jedem Streitteil vorgebrachten Angaben 
zu überzeugen und zu diesem Zweck Zeugen und Sachverständige zu ver­
nehmen, vorhandene Urkunden einzusehen oder einen Augenschein vor­
zunehmen. Die Abnahme von Eiden war allerdings unzulässig (§ 11). 
Überhaupt waren die Mitglieder des Ortsgerichtes verpflichtet, bei der Ver­
handlung und Entscheidung der Streitsache nach bestem Wissen und Ge-
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wissen vorzugehen. Die Entscheidung war dann „auf Grund der geschlos­
senen Verhandlung wo möglich unverzüglich“ zu fällen (§ 15).

Beschwerden gegen Verfügungen im laufenden Verfahren waren unzu­
lässig. Fühlte sich eine Partei aber durch die Endentscheidung des Ortsge­
richtes beschwert, so konnte sie die Streitsache binnen acht Tagen beim zu­
ständigen Bezirksgericht anhängig machen. Dieses entschied dann bei ei­
nem Streitwert bis 25 Gulden endgültig; im Fall eines höheren Streitwertes 
war nur bei einer abändernden Entscheidung eine weitere Berufung zu­
lässig (§ 17). Sowohl die vor den Ortsgerichten abgeschlossenen Vergleiche 
als auch deren Entscheidungen konnten zwangsweise exekutiert werden 
(§§ 19 ff).

Die eben beschriebene Verordnung über die Ortsgerichte sollte vorerst 
jedoch nur in Ungarn, Kroatien, Slawonien und der serbischen Wojwod- 
schaft mit dem Temeser Banat, wo ähnliche Einrichtungen bereits früher 
bestanden hatten, in Wirksamkeit gesetzt werden6. Eine Kundmachung 
auch in den übrigen Kronländern sollte dagegen derzeit unterbleiben. Je­
doch wies Kaiser Franz  J os e ph  in seiner Kundmachungsermächtigung 
vom 15. Mai 1860 die zuständigen Minister ausdrücklich an, „nach Einver­
nehmung der Landesbehörden“ Anträge bezüglich der Ausdehnung dieser 
Einrichtung auf andere Länder zu erstatten.

Die Begutachtung der Ortsgerichte

Getreu diesem kaiserlichen Befehl wandten sich sowohl der Innen- als 
auch der Justizminister an die ihnen unterstellten Behörden in den außer­
ungarischen Ländern7 um eine Stellungnahme8. So wurde auch die von 
Eduard B a c h 9 geleitete k. k. Statthalterei in Linz, der damals auch das 
Herzogtum Salzburg unterstellt war10, in einem Erlaß des Innenministers 
G o l u c h o w s k i  auf die genannte Verordnung mit dem Auftrag aufmerk­
sam gemacht, im Einvernehmen mit dem k. k. Oberlandesgericht, dem ei­
ne entsprechende Weisung durch das Justizministerium bereits zugekom­
men sei11, „die Frage in Erwägung zu ziehen und sodann spätestens bis En­
de Juli 1. J. die gutächtlichen Anträge zu stellen, ob und inwieferne die Ein­
richtung, welche den Inhalt der Verordnung bildet, auch auf das dortige 
Verwaltungsgebiet auszudehnen sei“12. Fast gleichzeitig wandte sich auch 
das vom Justizministerium aufgeforderte Oberlandesgericht Wien mit ei­
nem gleichartigen Ersuchen an die beiden in seinem Gerichtssprengel be­
findlichen Statthaitereien in Linz und W ien13.

Die Statthalterei für Österreich ob der Enns und Salzburg erstattete dar­
aufhin am 26. Juli 1860 die verlangte Stellungnahme an das Wiener Ober­
landesgericht14, deren Inhalt bereits an anderer Stelle ausführlich wiederge­
geben worden ist15 und daher hier nicht wiederholt werden soll. Sie sprach 
sich darin grundsätzlich für die Einführung der Ortsgerichte in ihrem Ver-
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waltungssprengel aus und blieb bei dieser Ansicht auch in ihrer endgülti­
gen Stellungnahme an die Regierung vom 5. Oktober 1860, obwohl das 
Oberlandesgericht Wien eine gegenteilige Auffassung vertreten hatte.

Die zahlreichen aus den verschiedenen Kronländern einlangenden -  
überwiegend negativen -  Stellungnahmen16 wurden in den zuständigen 
Ministerien gesammelt17, konnten aber nicht mehr ausgewertet oder gar in 
die Praxis umgesetzt werden, da sich in der Zwischenzeit durch das sog. 
„Oktoberdiplom“ 186018 und das nachfolgende „Februarpatent“ 186119 die 
verfassungsrechtlichen Grundlagen völlig geändert hatten20.

Die Gemeindegesetzgebung

Im Zuge der erwähnten verfassungsrechtlichen Trendwende vom Neo­
absolutismus zum Konstitutionalismus plante man auch eine Neuregelung 
des Gemeinderechts und eine grundlegende Umgestaltung des gesamten 
Justizwesens, die natürlich auch eine umfassende Neugestaltung der Ge­
richtsorganisation umfassen sollte21.

Andererseits brachte das Februarpatent dem Herzogtum Salzburg end­
lich die heiß ersehnte eigene Landesordnung und Landtagswahlordnung22 
und die Einberufung des neu zu wählenden Landtags für den 6. April 1861 
nach Salzburg23. Außerdem wurde auch wieder eine selbständige politische 
Landesbehörde für Salzburg geschaffen, die am 15. Mai 1861 ihre Amtstä­
tigkeit aufnahm24.

Der ebenfalls aufgrund des Februarpatentes eingerichtete Reichsrat in 
Wien konnte noch in seiner ersten Session 1862 die längst notwendige 
grundlegende Neuregelung des Gemeinderechts beschließen25. In Art. V 
Z. 11 dieses Reichsgemeindegesetzes26, das noch lange über die Monarchie 
hinaus die Grundlage des österreichischen Gemeinderechts bilden sollte, 
wurde „der Vergleichsversuch zwischen streitenden Parteien durch aus der 
Gemeinde gewählte Vertrauensmänner“ ausdrücklich dem „selbständigen 
Wirkungskreis“ der Gemeinde zugewiesen27. Diese Bestimmung fand auch 
Eingang in sämtliche Landes-Gemeindeordnungen, welche die einzelnen 
Landtage der Monarchie zwischen 1863 und 1866 zur Ausführung der 
grundsätzlichen Bestimmungen des Reichsgesetzes beschlossen28; so auch 
in die Salzburger Gemeindeordnung (§ 28 Z. 11), die am 2. Mai 1864 -  
nach längeren Landtagsverhandlungen29 -  die kaiserliche Sanktion er­
hielt30. Zusätzlich enthielt diese Rechtsquelle (ebenso wie jene der anderen 
Länder) in § 37 die Vorschrift, daß der Gemeindeausschuß „aus den Ge­
meindemitgliedern die Vertrauensmänner zum Vergleichsversuche zwi­
schen streitenden Parteien“ zu wählen habe, sowie einen Verweis auf die 
näheren Bestimmungen eines diesbezüglichen besonderen Reichsgesetzes.
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Der Gesetzentwurf 1864

Schon kurze Zeit später begannen in Wien die Vorbereitungen für das 
betreffende Reichsgesetz: Am 22. Juni 1864 richtete das Staatsministerium 
an das Justizministerium das Ersuchen, einen Gesetzentwurf zur Ausfüh­
rung der grundsätzlichen Bestimmungen über den Vergleichsversuch vor 
Gemeindeorganen auszuarbeiten31. Auch im Justizministerium war man 
der Auffassung32, daß die Erlassung eines Gesetzes zur Regelung des Ver­
gleichsversuches wünschenswert sei. Dafür sei es aber vorerst notwendig, 
die Meinung der verschiedenen Landesbehörden einzuholen. Zu diesem 
Zweck sollten in allen Ländern, die bereits über eine Gemeindeordnung 
verfügten, eine Kommission aus zwei Räten der politischen Landesstelle, 
zwei Räten des (Ober-) Landesgerichts, von denen einer das Referat zu füh­
ren hatte, und zwei Mitgliedern des Landesausschusses unter dem Vorsitz 
des Landeschefs gebildet werden. Diese sollte dann den als „Leitfaden“ die­
nenden, gleichzeitig vorgelegten Gesetzentwurf, „betreffend die Vergleichs­
versuche zwischen streitenden Parteien durch aus der Gemeinde gewählte 
Vertrauensmänner“, durchberaten und ihre Stellungnahme unter Berück­
sichtigung der besonderen Verhältnisse und Bedürfnisse des jeweiligen 
Kronlandes abgeben.

Das Staatsministerium erklärte sich sowohl mit der vorgeschlagenen 
Vorgangsweise als auch mit dem ausgearbeiteten Gesetzentwurf für grund­
sätzlich einverstanden, so daß im September die entsprechenden Anord­
nungen an die nachgeordneten Dienststellen der beiden Ministerien hin­
ausgehen konnten33. Die Beratungskommission, die daraufhin am 21. Sep­
tember 1864 in Salzburg zu ihrer ersten Sitzung zusammentraf, setzte sich 
zusammen aus dem Landespräsidenten Eduard Graf Ta affe,  den beiden 
Landesräten Ludwig Kraus  und Eugen Korber ,  den Landesgerichtsräten 
Josef P e t e r m a n d l  und Ferdinand Kr a c k o w i c z e r  sowie Franz Pe i t -  
l er  und Johann Göt t e r  von seiten des Landesausschusses34.

Bei diesem Zusammentreffen wurden sämtliche Bestimmungen des Mi- 
nisterialentwurfs einer eingehenden Erörterung unterzogen. Aufgrund de­
ren Ergebnisse arbeitete Landesgerichtsrat Krackowiczer einen Abände­
rungsvorschlag samt Begründung aus, der in einer zweiten Kommissions­
sitzung am 1. Oktober 1864 beraten wurde. Er beantragte im wesentli­
chen35, vor § 1 des Gesetzes einen Satz gleichsam als Präambel einzuschal­
ten, in dem die zu schaffende Einrichtung ausdrücklich als „Vergleichskom- 
mission“ bezeichnet und ihr Kompetenzbereich auch auf Strafsachen aus­
gedehnt wird. Krackowiczer begründete dies damit, daß es zweckmäßig sei, 
„jener Versammlung von Vertrauensmännern, welchen die Vergleichsversu­
che zugewiesen werden, eine ihre Wirksamkeit ausdrückende Namens-Be­
zeichnung zu geben, damit ihr im Volke nicht beliebige, vielleicht minder 
bezeichnende Benennungen gegeben werden“. Es dürfte ferner „nicht un­
zweckmäßig“ sein, schon im Eingang des Gesetzes den Zweck der Einset­
zung der Vergleichskommissionen und ihren Wirkungskreis in Kürze aus­
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zudrücken. Schließlich sei die Wirksamkeit der Kommissionen nicht bloß 
auf Zivilrechtsstreite zu beschränken, sondern vielmehr auch auf Privat­
anklagedelikte auszudehnen, weil die von der Gemeinde gewählten 
Vertrauensmänner wegen ihrer genauen Kenntnis der Privatverhältnisse 
der Gemeindemitglieder besonders zur friedlichen Beilegung von Ehren­
beleidigungsstreitigkeiten geeignet erschienen. Diesem Antrag schloß sich 
die Mehrheit der Kommissionsmitglieder36 mit der Ergänzung an, daß 
Ehestreitigkeiten ausdrücklich von der Schlichtung ausgenommen sein 
sollten.

Bei § 7, der ursprünglich lauten sollte: „Die Parteien sind schuldig, ent­
weder persönlich oder durch Bevollmächtigte bei diesem Vergleichsversuch 
zu erscheinen“, wurde folgende Neufassung beantragt und mehrheitlich37 
beschlossen: „Die Parteien können bei diesem Vergleichsversuche entweder 
persönlich oder durch Bevollmächtigte erscheinen.“ Eine Nötigung der 
Parteien, bei der anberaumten Vergleichsverhandlung zu erscheinen, könne 
nämlich nicht befürwortet werden und scheine außerdem in Hinblick auf 
den § 11 nicht im Sinn des Entwurfs zu liegen.

In den §§11 und 16 wurde ferner zur Erhöhung der Rechtssicherheit be­
schlossen, daß die von den Vergleichskommissionen auszustellenden Ur­
kunden mit der Unterschrift des Obmanns und dem Gemeindesiegel zu 
versehen seien. An § 18 wurde einhellig der Satz angefügt, daß alle mit der 
Durchführung des ,Vergleichsgeschäftes“ verbundenen Auslagen die Ge­
meinde zu tragen habe. Einer der Gründe für diesen Zusatz war die Über­
legung, daß sich die Bevölkerung mit ihren Angelegenheiten dann lieber an 
die Vergleichskommission wenden werde, wenn ihr dadurch keine Kosten 
entstehen. Einstimmig angenommen wurde auch ein neuer § 19, betref­
fend eine besonders günstige gebührenrechtliche Behandlung der Ver­
gleichseinrichtung. Damit wurde indirekt der Zweck verfolgt, diese Art der 
Beilegung von Streitigkeiten „im Volke einen leichteren Eingang zu ver­
schaffen“. Das Opfer, das die Finanzverwaltung damit erbringen müsse, 
sei außerdem in Anbetracht der voraussichtlich geringen Höhe der Streit­
werte nicht groß und werde überdies durch die Verminderung der bei den 
Gerichten vorkommenden Streitigkeiten aufgewogen. Als weitere 
Begründung fügte die Kommission noch hinzu, daß es nur billig sei, 
daß neben den Gemeinden auch der Staat für diese neue Einrichtung ein 
Opfer bringe.

Weiters beantragte der Referent, dem Gesetz Formularien über die Vor­
ladung der Parteien, über das Amtsbuch, über die aus demselben zu ertei­
lenden Amtsurkunden und über die Zeugnisse bezüglich eines erfolglosen 
Vergleichsversuchs beizufügen. Schließlich regte er wegen des regen Ver­
kehrs mit dem süddeutschen Raum noch an, amtliche „Reduktions-Tabel­
len“ herauszugeben, welche das Wertverhältnis zwischen der österreichi­
schen und der süddeutschen Währung ausdrücken sollten, welchen Anträ­
gen die Beratungskommission ein „dringendes Bedürfnis“ und „volle 
Zweckmäßigkeit“ zuerkannte.
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Der Landespräsident Graf v. Taaffe teilte den von der Beratungskommis­
sion beschlossenen Gesetzentwurf38 samt allen Beilagen am 19. Oktober 
1864 dem Staatsministerium m it39. In der begleitenden Note erklärte er 
sich nochmals mit den Kommissionsbeschlüssen in allen Punkten einver­
standen und betonte, daß er es für sehr wünschenswert halte, daß „das 
neue Institut der Vergleichskommissionen bald in allen Gemeinden ins Le­
ben trete und volkstümlich werde“. Er wiederholte auch die Notwendig­
keit der Publizierung von amtlichen Formularien und von authentischen 
Umrechnungstabellen.

Das Staatsministerium leitete die Stellungnahme an das Justizministeri­
um weiter, welches die zahlreichen aus den verschiedenen Landeshaupt­
städten einlangenden Gutachten sammelte40, auswertete und die gemach­
ten Vorschläge zu einem neuen Gesetzentwurf verarbeitete.

Dieser Entwurf sollte gerade zwischen dem Justiz- und dem Staatsmini­
sterium im Detail durchberaten werden, als im Sommer 1865 ein Regie­
rungswechsel eintrat, in dessen Folge der Gesetzentwurf über die Ver­
gleichsversuche vor Vertrauensmännern aus der Gemeinde fallengelassen 
wurde. Statt dessen ließ der neue Justizminister Korners einen Gesetzent­
wurf über Friedensgerichte ausarbeiten41, der jedoch nach teilweise heftiger 
Kritik in der Literatur42 nach dem Rücktritt des Ministeriums Be l c r e d i  
im Jahr 1867 nicht mehr weiter verfolgt wurde.

Das Gemeindevermittlungsgesetz 1869

Flingegen knüpfte man wieder an die Vorarbeiten der Jahre 1864 und 
1865 an: Der damalige Gesetzentwurf wurde im Einvernehmen mit dem 
Innen- und dem Finanzministerium nochmals überarbeitet und konnte 
dann -  nach Erhalt der kaiserlichen Genehmigung -  am 12. Mai 1868 dem 
Abgeordnetenhaus des Reichsrats zur verfassungsmäßigen Behandlung vor­
gelegt werden43. Im Zuge der folgenden parlamentarischen Verhandlungen 
wurde diese Regierungsvorlage von den Abgeordneten zwar in zwei Punk­
ten empfindlich eingeschränkt, jedoch konnte schließlich am 6. April 1869 
ein übereinstimmender Beschluß der beiden Häuser des Reichsrats erreicht 
werden44. Diesem Gesetzesbeschluß erteilte letztlich auch der Kaiser am 
21. September 1869 seine Sanktion, so daß das betreffende Gesetz am 
1. Oktober 1869 unter der Nummer 150 im Reichsgesetzblatt kund­
gemacht werden konnte45.

Wesentlicher Inhalt dieser elf Paragraphen umfassenden Rechtsquelle46 
war es, daß vor einem aus Vertrauensmännern der Gemeinde gebildeten 
Vermittlungsamt Vergleiche abgeschlossen werden konnten, denen -  sofern 
gewisse Bedingungen eingehalten worden waren -  die Kraft gerichtlicher 
Vergleich zukam, also gerichtlich exekutierbar waren (§ 8 leg. cit.). So war 
etwa die gleichzeitige Anwesenheit von wenigstens zwei Vertrauensmän­
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nern vorgeschrieben (§ 1 Abs. 2 leg. cit). Die Kompetenz der Vermittlungs­
ämter war allerdings begrenzt auf Geldforderungen von höchstens 300 
Gulden oder auf bewegliche Sachen, für welche die Parteien erklärten, ei­
nen 300 Gulden nicht übersteigenden bestimmten Geldbetrag annehmen 
oder leisten zu wollen (§ 1 Abs. 1 leg. cit.). Überdies war den Vermittlungs­
ämtern etwa die Androhung oder Anwendung jedweder Zwangsmittel 
gegen säumige Parteien (§ 2 leg. cit.) oder die Abnahme eines Eides (§ 3 
leg. cit.) nicht gestattet.

Die Durchführung des Gemeindevermittlungsgesetzes

Schon wenige Tage nach der Sanktionierung des Gemeindevermitt­
lungsgesetzes fragte der Minister des Innern bei sämtlichen Landeschefs an, 
ob zur Durchführung der in § 10 des Reichsgesetzes den Ländern vorbehal­
tenen Ausführungsgesetzgebung besser eine Regierungsvorlage einzubrin­
gen oder die Initiative dem betreffenden Landtag zu überlassen sei. Für 
„letzteren Modus“ spreche dabei der Umstand, daß es sich bei den Vermitt­
lungsämtern um eine „auf dem Vertrauen der Bevölkerung beruhende In­
stitution“ handle, die nur dort eingeführt werden solle, wo ein Bedürfnis 
danach bestehe, und daß es die Landtage vorzugsweise beurteilen könnten, 
ob diese Vorbedingungen für eine Aktivierung der Vermittlungsämter vor­
handen seien47.

Vom Ergebnis dieser Umfrage machte das Innen- dem Justizministerium 
am 27. März 1871 Mitteilung48. Danach hatte man sich in Oberöster­
reich49, Tirol50, Steiermark, Dalmatien und Galizien dafürausgesprochen, 
die Initiative für einen solchen Gesetzentwurf dem Landesausschuß bzw. 
dem betreffenden Landtag zu überlassen. In fünf anderen Ländern (Nie­
derösterreich, Böhmen, Mähren, Schlesien und Kärnten) wurde dagegen 
die Einbringung einer Regierungsvorlage gewünscht, während drei weitere 
Länder -  darunter auch Salzburg51 -  die Einbringung eines Gesetzentwurfs 
überhaupt nicht befürworteten, weil die Institution im Sinn des Reichsge­
setzes nicht für ausreichend oder ein Bedürfnis danach als nicht vorhanden 
erklärt wurde. Für Vorarlberg schließlich hatte sich die Angelegenheit 
durch die Beschlußfassung und Sanktionierung eines diesbezüglichen Lan­
desgesetzes bereits positiv erledigt52.

Aufgrund dieser Umfrageergebnisse arbeitete das Innenministerium im 
Einvernehmen mit dem Justizministerium einen Gesetzentwurf aus, der im 
Herbst 1872 dem Kaiser mit einem erläuternden Vortrag vorgelegt wurde53. 
Kaiser Franz Joseph erteilte am 29. September 1872 die Ermächtigung, daß 
dieser Entwurf in der bevorstehenden Landtags-Session in den Landtagen 
derjenigen Länder als Regierungsvorlage eingebracht werde, wo sich die 
Landesvertretungen für die Einbringung einer solchen Vorlage ausspre­
chen. Diese Ermächtigung teilte der Minister des Innern auch der Salzbur­
ger Landesregierung m it54, welche ihrerseits den Landesausschuß verstän­
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digte55. Dieser hielt es für zweckmäßig, über die Frage der Einführung von 
Vermittlungsämtern die Gemeinden zu vernehmen, und stellte daher im 
Landtag den Antrag, der Landesausschuß möge beauftragt werden, die Ge­
meinden des Herzogtums Salzburg über die Notwendigkeit der Einfüh­
rung von Vergleichsvermittlungsämtern zu vernehmen, hierüber in der 
nächsten Session Bericht zu erstatten und geeignete Anträge zu stellen56. 
Dieser Vorschlag wurde nach einem skeptischen, aber doch zustimmenden 
Bericht des Verwaltungsausschusses am 18. November 1872 vom Landtag 
einhellig angenommen57.

Aus dem gewünschten Bericht, den der Landesausschuß in der nächsten 
Session dem Landtag vorlegte, ging hervor58, daß sich nur die Landgemein­
den Hintersee, Bischofshofen, St. Johann, Kleinarl, Goldegg-Weng, Bram­
berg (und Elixhausen), die Marktgemeinden Seekirchen, St. Veit und Mau- 
terndorf sowie die Stadtgemeinde Radstadt für die Einführung von Ver­
mittlungsämtern ausgesprochen hatten. Dafür wurden von der Gemeinde­
vorstehung in Seekirchen folgende Gründe angeführt:

„D ie V erm ittlu n gsäm ter w erd en  u n streitig  ein  kräftiges M itte l sein, den  G e ­
m eind en  den ho h en  W erth  der G em ein d e-A u to n o m ie  m ehr u n d  m eh r in ’s Be­
w u ßtse in  zu brin gen  u n d  das V ertrauen der G em ein d e-M itg lied er in die eigene 
K ra ft zu w ecken.
Ferner w erd en  den beth eilig ten  G em ein d en , die n ich t am  Sitze od er in  der N ähe  
eines B ezirks-G erichtes sich befinden , Z eit- u n d  G e ld o p fer erspart, ind em  ih n en  
du rch  die errich teten  V erm ittlu n g säm ter die M ög lich k e it geboten  ist, einen V er­
gleich in der eigenen G em ein d e  abzuschließen.
Z u m  V ergleichsabschlusse sind auch besondere ju rid ische K enntnisse n ich t er­
fo rd erlich , sond ern  es genügen hiezu gesunder V erstand, verb u n d en  m it red li­
chem  W ille n  u n d  einem  lebendigen S in n  fü r Friede un d  E intracht, u n d  ein tak t­
volles B enehm en.
A llerd ings e rfo rd ert die richtige, dem  G esetze entsprechende F ü h ru n g  des A m ts ­
buches eine strenge G en au ig k eit un d  die Fähigkeit, den abgeschlossenen V er­
gleich nach seinem  w ah ren  S in n  in k larer F orm u liru n g  un d  gut lesbar n ied erzu­
schreiben, w eshalb n ich t die ob ligatorische, son d ern  n u r die faku lta tive  E in fü h ­
run g  der V ergleichs-V erm ittlungsäm ter begutachtet w u rd e .“

Der Landesausschuß schloß sich dieser Ansicht an und stellte daher den 
Antrag, der Landtag solle die Staatsregierung ersuchen, den Entwurf eines 
Gesetzes über die Einführung von Vermittlungsämtern einzubringen. Der 
Verwaltungsausschuß des Salzburger Landtags, dem der Bericht des Lan­
desausschusses zur Vorberatung zugewiesen wurde, äußerte sich sehr zu­
rückhaltend59. Er wies insbesondere darauf hin, daß sich die große Mehr­
heit der Gemeinden nicht nur verneinend, sondern „geradezu abwehrend“ 
geäußert habe. Einige der Gutachten zeigten auch, daß manchen Gemein­
den das Verständnis für diese Institution mangle, indem sie darin „eine mit 
Urteil und Exekution verbundene Judikatur“ erblickten. Es müßten über­
dies auch die gegen die Einführung vorgebrachten Gründe anerkannt wer­
den; solche seien: Überbürdung mit Arbeit und Lasten, Mangel an brauch-
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baren Vertrauensmännern, Furcht vor entstehenden Gehässigkeiten, Man­
gel an Autorität, an Schreibkräften, Berufung auf die hiezu bestimmten 
Gerichte etc. Schließlich lasse auch die bisherige Handhabung der Dienst­
botenordnung60 bei den meisten Landgemeinden die Schwierigkeit der 
Einführung und Durchführung jedweder Einrichtung erkennen, die mit 
einiger Autorität, Gesetzeskenntnis und Schreibkraft verbunden sei. Da 
aber doch wenigstens einzelne Gemeinden für die Einführung von Ver­
mittlungsämtern seien, stimmte der Verwaltungsausschuß letztlich dem 
Antrag des Landesausschusses zu, und auch der Landtag erklärte am 
16. Dezember 1873 ohne Diskussion sein Einverständnis61.

Tatsächlich wurde schon in der nächsten Session die Regierungsvorlage 
eines Gesetzes, „wodurch Bestimmungen in Ansehung der Vermittlungs­
ämter zum Vergleichs-Versuche zwischen streitenden Parteien erlassen wer­
den“, im Salzburger Landtag eingebracht62 und dem Verwaltungsausschuß 
zugewiesen. Dieser stellte jedoch den Antrag, auf die Beratung dieses Ge­
setzentwurfs vorläufig nicht einzugehen63. Begründet wurde dies mit dem 
Verweis darauf, daß gerade eine Neuorganisierung der Gemeinden in Pla­
nung stehe. Ferner müßten die Erfolge des neuen (gerichtlichen) Bagatell- 
verfahrens64 und die ersten Erfahrungen mit den Gemeindevermittlungs­
ämtern in anderen Ländern berücksichtigt werden, weshalb es opportun 
erscheine, „mit der Beratung besagten Gesetzes bis Feststellung der neuen 
Gemeindeordnung und Sammlung der erwähnten Erfahrungen zuzuwar­
ten“. Abschließend wurde noch betont, daß hiedurch das betreffende Ge­
setz lediglich „in suspenso gelassen“ werde, was „behufs seiner gänzlichen 
Akkommodierung an die neuen Verhältnisse ebenso zweckmäßig wie erfor­
derlich“ sei und wodurch „keinerlei Versäumnis“ erwachse, weil keine der 
verhältnismäßig wenigen Gemeinden, die sich für die Erlassung des Geset­
zes ausgesprochen hätten, dieses als dringlich, sondern nur als wünschens­
wert erklärt hätten. Antragsgemäß beschloß daraufhin der Landtag am 
29. September 1874, auf die Beratung des Gesetzentwurfs „derzeit“ nicht 
einzugehen, sondern den Landesausschuß zu beauftragen, „die vorgedach­
ten einschlägigen Erhebungen zu pflegen und seinerseits geeignete Anträge 
zu stellen“65.

Ähnlich wie in Salzburg wurde auch in Mähren der von der Regierung 
eingebrachte Entwurf eines Gemeindevermittlungsgesetzes vom Landtag 
nicht angenommen. Hingegen konnten zwischen 1873 und 1875 in nicht 
weniger als acht Kronländern (Kärnten, Dalmatien, Böhmen, Schlesien, 
Bukowina, Krain, Niederösterreich und Galizien) Gesetze über die Ein­
führung von Vermittlungsämtern beschlossen und in Wirksamkeit gesetzt 
werden66.

Auch der Salzburger Landtag hatte sich noch wiederholt mit dieser An­
gelegenheit zu befassen: Im Oktober 1878 brachten die Gemeindevorste­
hungen von St. Johann und von Wagrein eine Petition um Einführung des 
Vergleichs-Instituts67 im neu gewählten, nunmehr mehrheitlich konservati­
ven Salzburger Landtag68 ein. Es sei eine allgemein anerkannte Tatsache,
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daß das Streitverfahren ein langwieriges, mit großen Kosten und Zeitauf­
wand verbundenes sei69, so daß die meisten Gerichte mit Streitverhandlun­
gen und Entscheidungen derart überbürdet seien, daß oft andere wichtige 
Gegenstände viele Monate lang unerledigt blieben. Um diesen Ubelstän- 
den und der Streitsucht der Parteien, welche einen „mächtigen Faktor zur 
Volksverarmung“ bildeten, einigermaßen Einhalt zu gebieten, sei die Ein­
führung eines Vergleichs-Instituts dringend geboten.

Der Verwaltungsausschuß, dem diese Petition zur Vorberatung zugewie­
sen wurde, verwies in seinem Bericht70 auf die Umfrage, die er 1874 auf­
tragsgemäß durchgeführt hatte. Dabei hätten die Landesausschüsse von 
Kärnten, Schlesien, Krain und der Bukowina wegen der Kürze der W irk­
samkeitsdauer der Vermittlungsämter noch kein Urteil abgeben können. In 
Vorarlberg hätten diese Ämter hingegen ihre Wirksamkeit zur Zufrieden­
heit der Bevölkerung ausgeübt71. Aufgrund dieser Mitteilungen habe sich 
der Landesausschuß 1875 nicht veranlaßt gesehen, einen Antrag zu stellen. 
Da gegenwärtig nicht nur dieselben Verhältnisse bestünden, sondern auch 
durch das 1873 ins Leben getretene Bagatell- und Mahnverfahren72 die Ver­
gleichsvermittlung bei Gerichten eine wesentliche Erleichterung und Aus­
dehnung erfahren habe und schließlich die Petition der Gemeinden St. Jo­
hann und Wagrain nur vereinzelt dastünden, stellte der Ausschuß den An­
trag, die Petition derzeit abzuweisen, den Landesausschuß aber gleichzeitig 
zu beauftragen, die Landesausschüsse jener Kronländer mit Vermittlungs­
ämtern „über die Resultate der Einführung dieser Ämter einzuvernehmen“. 
Dieser Antrag wurde in der 11. Sitzung des Landtags am 16. Oktober 1878 
ohne Wortmeldung angenommen73.

In der nächsten Session berichtete der Landesausschuß über die Ergeb­
nisse seiner Umfrage: In Vorarlberg hätten die Vermittlungsämter seit der 
Einführung des Bagatell- und Mahnverfahrens ihre praktische Bedeutung 
wesentlich verloren74. In Kärnten hätten sich von den 214 Gemeinden nur 
acht veranlaßt gesehen, Vermittlungsämter einzuführen, von denen derzeit 
nur noch fünf bestünden. In Schlesien existiere von den anfangs bloß 14 
Vermittlungsämtern kein einziges mehr, und auch die im Herzogtum Bu­
kowina in mehreren Gemeinden eingeführten Ämter seien bisher von der 
Bevölkerung nicht in größerem Maß in Anspruch genommen worden. An­
gesichts dieser traurigen Ergebnisse nahm der Salzburger Landtag am 
10. Juni 1880 den vorgelegten Bericht „lediglich zur Wissenschaft“75.

In der gleichen Landtagssession brachten allerdings noch die Gemein­
den Kleinarl, Hüttau und Sonnberg bzw. Großarl und Hüttschlag Petitio­
nen um die Einführung von Vermittlungsämtern nach dem Gesetzentwurf 
aus dem Jahr 1874 im Landtag ein76. Auf sie wurde jedoch unter Hinweis 
auf die oben dargelegten Ermittlungsergebnisse nicht näher eingegangen77.

In der III. Landtagssession wiederholten diese Gemeinden ihre Petitio­
nen78, aber auch der Verwaltungsausschuß unter seinem Obmann Georg 
L i e n b a c h e r 79 bekräftigte seine ablehnende Haltung: Aus den Äußerun­
gen der Gemeinden im Jahr 1873 gehe unzweifelhaft hervor, daß damals
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ein Bedürfnis nach Einführung von Vergleichsvermitdungsämtern nicht 
bestanden habe. Ein solches sei heute, nach der Einführung des gerichtli­
chen Bagatell- und Mahnverfahrens, noch weniger vorhanden. Es hätten 
bisher auch nur insgesamt neun Gemeinden um diese Einführung gebeten, 
und schließlich seien die erhobenen Erfahrungen aus den anderen Kron- 
ländern nur wenig erfolgversprechend. Der Landtag beschloß daher am 
15. Oktober 1881 ohne Debatte, auf die diesbezüglichen Petitionen „der­
zeit nicht einzugehen“80.

Im Landtag der gefürsteten Grafschaft Tirol stand die Einführung von 
Gemeindevermittlungsämtern in den Jahren 1882 und 1883 zur Debatte81. 
Im Zuge dieser Beratungen wurde vorerst der Landesausschuß beauftragt, 
in den Ländern mit einschlägigen Gesetzen Erkundigungen über die ge­
machten Erfahrungen einzuholen. Nach Durchführung dieser Umfrage 
stellte sich jedoch heraus, daß die Gemeindevermittlungsämter in fast allen 
Ländern ebenfalls nur sehr geringe praktische Erfolge aufweisen konnten82, 
worauf auch der Tiroler Landtag von der Beschlußfassung eines Gemein­
devermittlungsgesetzes Abstand nahm.

Nach den Landtagswahlen im Herbst 188483 brachten erneut elf Pon- 
gauer Gemeinden Petitionen „um endliche Einführung von Vergleichs-Ver­
mittlungsämtern“ im Salzburger Landtag ein, die wiederum im wesentli­
chen mit der Kostspieligkeit und Langwierigkeit des gerichtlichen Verfah­
rens begründet wurden84. Der Verwaltungsausschuß anerkannte zwar die 
Gründe der „petierenden Gemeinden“ vollkommen, konnte jedoch ange­
sichts des Umstands, daß nur ein Fünfzehntel der Gemeinden des Landes 
um die Einführung von Vermittlungsämtern bitte, währenddessen alle 
übrigen Gemeinden dagegen seien, auch diesmal nicht die sofortige Ein­
führung dieser Ämter empfehlen, da kein allgemeines Bedürfnis dafür vor­
handen und zudem jede Gemeindevorstehung ohnedies bei gutem Willen 
und einiger Energie in der Lage sei, die meisten geringfügigen Streitigkei­
ten selbst zu schlichten. Da jedoch diese wenigen Gemeinden ihre Bitte 
immer wiederholten, glaubte der Verwaltungsausschuß, die Petenten nicht 
sofort abweisen zu sollen, sondern stellte den Antrag auf nochmalige Erhe­
bungen in anderen Kronländern85. Gegen diesen Vorschlag protestierte der 
liberale Abgeordnete Dr. Franz Kei l :  Neuerliche Erhebungen seien unnö­
tig und würden nur Arbeit verursachen. Es sei zweckmäßiger und konse­
quenter, daß entsprechend der vom Verwaltungsausschuß gegebenen Be­
gründung auf die Bitten der Gemeinden nicht eingegangen werde. Hofrat 
Lienbacher stimmte seinem Vorredener zwar in der skeptischen Einschät­
zung des Wertes der Vermittlungsämter zu, glaubte aber, daß der Landes­
ausschuß sich der geringen Arbeit einer Umfrage in den anderen Ländern 
unterziehen sollte, um die immer wieder andrängenden gleichen Gemein­
den zu überzeugen. Der Advokat Dr. Keil replizierte, daß die Arbeit gar 
nicht so gering, vor allem aber nicht notwendig sei und wiederholte, daß 
sein Antrag, auf die Petition nicht einzugehen, nur konsequent und logisch 
sei. Berichterstatter Johann L a c k n e r  verteidigte dagegen den Ausschuß-
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an trag und wies daraufhin, daß dann, wenn Gemeinden alljährlich mit der 
gleichen Bitte an den Landtag herantreten, doch ein wirkliches Bedürfnis 
vorhanden sein müsse. Schließlich wurde bei der Abstimmung am 11. Ok­
tober 1884 der Ausschußantrag mit Stimmengleichheit abgelehnt86. Auf 
diesen Beschluß wurde auch eine weitere gleichlautende Petition mehrerer 
Gemeinden verwiesen87.

Einige Jahre später konnte in Oberösterreich nach vielen Schwierigkei­
ten noch ein Landesgesetz über die Gemeindevermittlungsämter beschlos­
sen werden88, und 1890 kam dieses Thema auch im Tiroler Landtag noch­
mals zur Sprache89. Nach einer neuerlichen Umfrage in anderen Ländern90 
mußte der Landesausschuß allerdings zusammenfassend feststellen, daß der 
Erfolg der Gemeindevermittlungsämter sogar „ein immer ungünstigerer 
geworden“ sei, und daß das Ziel, welches mit ihnen angestrebt werden soll­
te, „nur wenig erreicht“ werde. Schuld daran trage wohl vor allem das un­
genügende Reichsgesetz, das u. a. einen Erscheinungszwang der Parteien 
und die Befugnis, Parteien oder Zeugen zu beeiden, ausschließe. Da die 
Regierung jedoch eine Abänderung der reichsgesetzlichen Grundlage ab­
lehne, beschloß der Tiroler Landtag 1892 wiederum, kein Gemeindever­
mittlungsgesetz zu schaffen.

Reformbestrebungen

Parallel mit dem wachsenden Bewußtsein über die mangelnde Verbrei­
tung und Effektivität der Gemeindevermittlungsämter entstanden vor dem 
Hintergrund des Scheiterns aller Reformbemühungen der alten Gerichts­
ordnungen aus den Jahren 1781 und 179691 schon bald eine Reihe von Be­
strebungen, diesem unbefriedigenden Rechtszustand abzuhelfen92. So for­
derten etwa der Vorarlberger93 und der Oberösterreichische Landtag94 wie­
derholt eine Novellierung des Reichsgesetzes über die Gemeindevermitt­
lungsämter, und auch im Reichsrat in Wien wurde die Frage einer (erwei­
terten) Beteiligung von Laien an der Zivilrechtspflege eingehend disku­
tiert95. Diese Debatte nahm der damalige Privatdozent und Kanzleidirektor 
der Wiener Universität, Franz K l e i n 96, zum Anlaß, der Thematik „Frie­
densgerichte“ ein eigenes Kapitel seiner berühmten Reformschrift „Pro 
futuro“ zu widmen97.

Er sollte schon bald die Gelegenheit erhalten, seine dort geäußerten Vor­
stellungen98 in die Tat umzusetzen, da er noch während des Erscheinens der 
erwähnten Artikelserie am 17. Februar 1891 mit dem Auftrag in das Justiz­
ministerium berufen wurde, die längst überfällige Reform der Zivilprozeß­
gesetze voranzutreiben. Dort hatte er sich auch eingehend mit den Ge­
meindevermittlungsämtern zu befassen. Aus Anlaß eines massiven Vorsto­
ßes des Oberösterreichischen Landtags wegen einer Reformierung des Ver­
mittlungsgesetzes99 wurden nämlich vom Ministerium umfangreiche Erhe­
bungen über die aktuelle Lage und Reformmöglichkeiten dieser Einrich­
tung eingeleitet.
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Die Ergebnisse dieser Umfrage faßte Franz Klein in einem ausführlichen 
Bericht zusammen, den er dann zusammen mit je einem Gesetzentwurf 
über Abänderungen und Ergänzungen des Gemeindevermittlungsgesetzes 
und einem solchen über die Bestellung von Friedensrichtern dem Justizmi­
nister Friedrich Graf S c h ö n b o r n  vorlegte100. Dieser suchte nach der Ge­
nehmigung durch den Ministerrat in zwei „allerunterthänigsten“ Vorträgen 
um die kaiserliche Ermächtigung an, die beiden Entwürfe als Regierungs­
vorlagen im Reichsrat einbringen zu dürfen101.

Darin wurde ausgeführt, daß die Einrichtung der Vermittlungsämter es 
in erster Linie den Bewohnern entlegener, vom Sitz des Gerichts weit ent­
fernter Orte ermöglichen sollte, geringfügige Rechtsstreitigkeiten ohne je­
ne Verbitterung auszutragen, die so oft die bleibende schädliche Folge eines 
Rechtsstreits sei. Man habe aber auch angenommen, daß es den Vermitt­
lungsämtern aus vielen Gründen öfter als dem Gericht gelingen würde, 
durch die Stiftung eines Vergleiches Prozesse zu verhüten. Diese „ihrem 
Grundgedanken nach so wohltätige Einrichtung“ habe sich jedoch bisher 
nicht in dem Maß entwickelt, als es im Interesse der Bevölkerung zu wün­
schen gewesen wäre. Eine Reihe Landesvertretungen führe dies nicht auf 
die mangelnde Lebensfähigkeit der Institution, sondern darauf zurück, daß 
einiges in den gesetzlichen Bestimmungen „nicht ganz zweckmäßig“ gere­
gelt sei. Dem wolle man mit dem vorliegenden Gesetzentwurf abhelfen.

Die zugunsten der Vermittlungsämter vorgeschlagenen Änderungen zer­
fielen in zwei Gruppen: Einerseits sollten einzelne „Unvollkommenheiten“ 
des Gesetzes beseitigt, andererseits Maßnahmen getroffen werden, durch 
welche die Vermittlungsämter einen „festeren Rückhalt in der Bevölke­
rung“ gewinnen sollten. In ersterer Hinsicht wurden eine Erweiterung der 
Kompetenz der Vermittlungsämter (Art. I § 1), die Statutierung eines ge­
wissen Erscheinungszwangs (Art. I u 2) und gebührenrechtliche Erleichte­
rungen (Art. I § 9) beantragt. Das zweite Ziel sollte durch die ausdrückli­
che Einräumung der Möglichkeit, sich auf einen der Vertrauensmänner als 
Schiedsrichter zu einigen (Art. II), und durch die Übertragung eines Süh­
neversuchs in Ehrenbeleidigungssachen an die Vermittlungsämter (Art. III) 
erreicht werden.

Nach dem Erhalt der kaiserlichen Ermächtigung am 13. Oktober 1894 
legte der Justizminister beide Gesetzentwürfe mit sehr umfangreichen Er­
läuterungen dem Herrenhaus zur verfassungsmäßigen Behandlung vor102. 
Dieses wies die Vorlagen zwar am 17. Oktober 1894 der juridischen Kom­
mission zu103, dort wurden sie jedoch wegen der gerade in Verhandlung ste­
henden großen Zivilverfahrensreform104 nicht näher behandelt und verfie­
len mit Ablauf der Session. Überhaupt scheint eine Einführung von Frie­
densgerichten in Österreich nicht ernsthaft beabsichtigt gewesen zu sein. 
Bei dieser Vorlage105 dürfte es sich vielmehr um eine taktische Maßnahme 
gehandelt haben, welche die parlamentarische Anhängerschaft der Laienge­
richtsbarkeit zufriedenstellen und dadurch den Weg der Gesetzwerdung 
der Zivilprozeßentwürfe ebnen sollte106.
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Etwa zur gleichen Zeit hatte sich auch der Salzburger Landtag wieder 
mit dieser Angelegenheit zu befassen, da die Landgemeinde St. Johann in 
einer Petition um die Erlassung eines Landesgesetzes zur Einführung von 
Vergleichsvermittlungsämtern bat107. Der Verwaltungsausschuß des Land­
tags wies daraufhin, daß das Reichsgesetz vom 21. September 1869 „zwar 
einige Landesgesetze veranlaßt“, aber den Vermittlungsämtern so wenig 
Macht eingeräumt habe, daß sie keine große Wirksamkeit entwickeln 
könnten und häufig nur eine Verschleppung der Rechtsentscheidung zur 
Folge hätten. Hiezu komme, daß auch die Bezirksgerichte in wirksamer 
Weise Vergleiche vermittelten. Auch sei es ratsam, vorher die neue Zivilpro­
zeßordnung Gesetz werden zu lassen, um dann zu sehen, „ob und welche 
Art Friedensgerichts-Einrichtung sich anschließen lasse“. Überhaupt ver­
diene der Gegenstand „in reifliche Erwägung gezogen zu werden“, wobei 
die Sammlung der Ergebnisse der in manchen Ländern eingeführten Ver­
mittlungsämter „ein guter Fingerzeig“ sein werde. Er stellte daher den An­
trag, die Petition dem Landesausschuß mit dem Auftrag abzutreten, „die 
nötigen Erhebungen über die Zweck- und Zeitgemäßheit der Einführung 
von Vergleichsvermittlungsämtern im Lande Salzburg zu pflegen, die Re­
sultate solcher, in anderen Ländern bestehender Ämter zu sammeln und 
über das Ergebnis in der nächsten Session zu berichten, eventuell die ent­
sprechenden Anträge zu stellen“. Dieser Antrag wurde in der Landtagssit­
zung vom 12. Februar 1895 ohne Widerspruch angenommen108.

Der Landesausschuß kam diesen Aufträgen nach und fragte einerseits 
bei der k. k. Landesregierung in Salzburg nach der ,Wohlmeinung“ der Ver­
waltungsbehörden über den fraglichen Gegenstand. In ihrer Antwort vom 
2. September 1895 sprach sich die Landesregierung in Übereinstimmung 
mit den Gutachten der befragten Bezirksbehörden dahin aus, daß die Ein­
führung von Vergleichsvermittlungsämtern im gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht zweckmäßig erscheine, da sich bei der Bevölkerung des Landes nir­
gends ein Bedürfnis nach einer derartigen Institution bemerkbar gemacht 
habe und den Gemeinden auch keine geeigneten Organe zur Verfügung 
stünden, denen die Besorgung der Obliegenheiten eines Friedensrichters 
übertragen werden könnten. Hauptsächlich wurde aber darauf hingewie­
sen, daß in einem Augenblick, wo das Zivilgerichtsverfahren nach einem 
hundertjährigen Stillstand einer vollständigen Umwandlung entgegengehe, 
die Einführung eines „neuartigen autonomen Gerichtsstandes“ nicht op­
portun erscheine. In der neuen Zivilprozeßordnung seien die Bestimmun­
gen über das schiedsrichterliche Verfahren in den §§ 577 bis 599 enthalten; 
es sei daher angezeigt, vorerst die Erfahrungen über die Wirksamkeit dieser 
Bestimmungen abzuwarten, bevor ein neues Institut eingeführt werde.

Andererseits ersuchte der Salzburger Landesausschuß die Landesaus­
schüsse von Schlesien, Krain, Kärnten, Bukowina und Vorarlberg um eine 
Mitteilung, ob sich die bestehenden Gemeindevermittlungsämter bewährt 
hätten und eine ersprießliche Tätigkeit entwickelten. Die Antworten waren 
fast durchwegs ungünstig109 und ermunterten nicht zur Einführung der
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Vermittlungsämter. Nur der oberösterreichische Landesausschuß hatte 
schon im Zusammenhang mit seinen Reformbestrebungen über eine be­
merkenswerte Tätigkeit und erhebliche Erfolge der dortigen Vermittlungs­
ämter berichtet110.

Der Landesausschuß kam daher in seinem Bericht zusammenfassend zu 
dem Schluß111, daß zwar die Vergleichsvermittlungsämter, wenn die Vorbe­
dingungen zu einer gedeihlichen Tätigkeit vorhanden seien, eine wesent­
lich raschere und ungleich billigere Schlichtung von Rechtsstreitigkeiten 
erzielen könnten, ohne diese Vorbedingungen aber nur ein „Scheinleben“ 
führen und vielleicht sogar eher materielle Nachteile statt Vorteile für die 
rechtsuchenden Parteien schaffen würden. In Hinblick auf die bevorste­
hende Einführung der neuen Zivilprozeßordnung und unter Berücksichti­
gung des Umstandes, daß die Mängel des Reichsgesetzes über die Gemein­
devermittlungsämter noch immer nicht behoben seien, stellte der Landes­
ausschuß daher nur den Antrag, diesen Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 
Dies geschah auch in der Landtagssitzung vom 10. Jänner 1896 ohne Wort­
meldung112. Auf diesen Bericht wurden wenig später die Gemeindevorste­
hungen von Filzmoos, Großarl und Gasthof (heute Gemeinde Eben im 
Pongau) verwiesen, die ebenfalls für die Einführung von Vermittlungsäm­
tern petitioniert hatten113.

Die Novelle des Gemeindevermitdungsgesetzes 1907

Während die Einführung von Friedensrichtern nach der Beschlußfas­
sung der großen Zivilprozeßreform114 nicht weiter verfolgt wurde, gab man 
das Vorhaben einer Reform der Gemeindevermittlungsämter nicht auf, 
sondern das Justizministerium führte neuerlich umfangreiche rechtstat­
sächliche Erhebungen in den verschiedenen Kronländern durch115.

Zur gleichen Zeit gab es auch in Salzburg eine neue Entwicklung: Der 
liberale Abgeordnete Julius H a a g n  und neun Kollegen116 stellten am 
26. Jänner 1898 einen Antrag, „betreffend die Erlassung eines Landesgeset­
zes wegen Errichtung von Vergleichs-Vermittlungsämtern zu Vergleichs- 
Versuchen zwischen streitenden Parteien in den Gemeinden“117. In dessen 
Begründung wurde im wesentlichen ausgeführt, daß es das Reichsgesetz 
vom 21. September 1869 der Landesgesetzgebung freisteile, ob und in wel­
chen Gemeinden Vermittlungsämter zu bestellen sind, es somit der Ent­
scheidung des Landtags überlassen bleibe, ob diese Einrichtung obligato­
risch oder fakultativ eingeführt werde. Es wurde ferner daraufhingewiesen, 
daß es im Interesse der Bevölkerung gelegen sei, dort, wo von seiten der 
Gemeindevertretung die Errichtung eines Vermittlungsamtes als wün­
schenswert und durchführbar anerkannt werde, die Möglichkeit zu schaf­
fen, ein solches Amt einzurichten, um durch rechtzeitige Schlichtung ge­
ringfügiger Streitigkeiten in manchen Fällen langwierige und kostspielige 
Prozesse zu vermeiden.
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Der Verfassungsausschuß des Salzburger Landtags, dem dieser Antrag 
zur Vorberatung zugewiesen worden war, erinnerte vorerst daran118, daß der 
Landtag frühere Petitionen in dieser Angelegenheit immer ablehnend be- 
schieden habe. Er mußte aber einräumen, daß bisher offenbar immer eine 
obligatorische Einführung der Vermittlungsämter in allen Gemeinden be­
absichtigt gewesen sei. Außerdem sei es eine Tatsache, daß von verschiede­
nen Seiten, insbesondere von der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft, ge­
wünscht werde, man solle die Möglichkeit der Errichtung von Gemeinde­
vermittlungsämtern bieten, da man sich von diesen doch immerhin einigen 
Erfolg erwarte. Der Verfassungsausschuß stellte daher den Antrag, der Lan­
desausschuß solle sich an die zehn Kronländer mit Gemeindevermittlungs­
gesetzen mit der Frage wenden, ob sich die Einrichtung dieser Ämter in 
den betreffenden Ländern bewährt habe. Sollten diese Berichte „im allge­
meinen günstig lauten“, so solle er dem Landtag in der nächsten Session ei­
nen entsprechenden Gesetzentwurf über die fakultative Errichtung von 
Vergleichsvermittlungsämtern vorlegen. Dieser Antrag wurde am 19. Fe­
bruar 1898 ohne Wortmeldung angenommen119.

Der Landesausschuß des Herzogtums Salzburg führte den erteilten Auf­
trag aus und berichtete in der nächsten Session dem Landtag120. Er betonte, 
daß das Resultat der Umfrage ein solches gewesen sei, daß von der Vorlage 
eines Gesetzentwurfs abgesehen werden müsse. M it Ausnahme der Landes­
ausschüsse von Dalmatien und Oberösterreich121, die über eine befriedigen­
de Tätigkeit berichteten, hätten sich nämlich die Landesausschüsse aller 
übrigen acht Länder „entschieden abfällig“ über das Institut der Vermitt­
lungsämter ausgesprochen und erklärt, daß die Gemeinden ohnehin mit 
Geschäften des eigenen und übertragenen Wirkungskreises überbürdet sei­
en, um sich noch das „jedenfalls schwierige und verantwortungsvolle 
Schiedsrichteramt“ auflasten zu können. Eine ersprießlich Tätigkeit lasse 
sich nur erwarten, wo und wann gerade sehr angesehene, einflußreiche und 
verständige Vertrauensmänner für das fragliche Amt zur Verfügung stün­
den. Im allgemeinen habe die Bevölkerung aber „kein rechtes Vertrauen“ in 
die Wirksamkeit dieser Friedensgerichte.

Einige Landesausschüsse berichteten auch über die jüngsten Erhebun­
gen des Justizministeriums zum Zweck einer Novellierung der reichsgesetz­
lichen Grundlage. Während einige Landesvertretungen hofften, diese Ge­
setzesänderung könne die Vermittlungsämter von ihrem Siechtum befrei­
en, glaubten andere, eine weitere Ausgestaltung des Instituts mangels eines 
allgemeinen Bedürfnisses sowie der Autorität und der Vertrauenswürdig­
keit nicht befürworten zu können. Unter diesen Umständen hielt der Salz­
burger Landesausschuß ein Zuwarten mit der Entscheidung für angezeigt.

Eine solche Vorgangsweise hielt auch der Verwaltungsausschuß für ange­
bracht, glaubte aber, der Landesausschuß solle in Hinblick auf die geplante 
Änderung des Reichsgesetzes vom 21. September 1869 „die Einführung 
dieses Instituts auch ferners im Auge behalten“122. Der Landtag beschloß 
daraufhin am 10. März 1899, den Landesausschuß zu beauftragen, „im Fal­
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le daß eine Gesetzänderung zu Gunsten der Vergleichs-Vermittlungsämter 
bewirkt wird, den hohen Landtag hievon zu verständigen“ und erledigte 
damit auch eine Reihe von Petitionen, die wiederum für die Vermittlungs­
ämter eingegangen waren123.

Währenddessen hatte das Justizministerium im Einvernehmen mit dem 
ebenfalls betroffenen Finanz- und dem Innenministerium den Gesetzent­
wurf über die Reform der Gemeindevermittlungsämter aus dem Jahr 1894 
überarbeitet, seine Wiedervorlage im Reichsrat verzögerte sich jedoch län­
gere Zeit wegen der damaligen parlamentarischen Verhältnisse. Erst am 
4. März 1901124 konnte schließlich Justizminister Alois Freiherr v. Spens -  
B o o d e n nach Erhalt der kaiserlichen Genehmigung125 die Regierungsvor­
lage eines Gesetzes, womit Bestimmungen des Gesetzes vom 21. September 
1869, RGBl. Nr. 130, abgeändert und ergänzt werden, im Herrenhaus ein- 
bringen126.

Das Herrenhaus wies diese Vorlage der vereinigten politischen und juri­
dischen Kommission zu127, welche dem Entwurf in einem ausführlichen 
Bericht128 im Prinzip zustimmte und lediglich einige nicht sehr bedeutsame 
Abänderungen vorschlug. Es sei zwar -  so wird dort ausgeführt -  nicht zu 
übersehen, daß das Bedürfnis nach lokalen Vermittlungsorganen durch die 
allgemein anerkannten Vorzüge der neuen Zivilprozeßordnung nicht unbe­
deutend abgeschwächt worden sei, von der ländlichen Bevölkerung entle­
gener Ortschaften, insbesondere aus Ländern, die noch nicht über „voll­
kommen ausgestaltete Communicationsmittel“ verfügten, werde ein sol­
ches jedoch nach wie vor empfunden. Sollte die Folge des vorgeschlagenen 
Gesetzes auch nur darin bestehen, daß in einigen wenigen Ländern die Ge­
meindevermittlungsämter eine wesentliche Förderung erfahren würden, so 
könne es nicht als gerechtfertigt angesehen werden, „eine von den Bethei­
ligten dringend gewünschte und sachlich begründete Maßregel lediglich 
aus dem Grunde zu versagen, weil sie nicht sofort in allen Ländern des Rei­
ches ihre Wirkungen zu äußern vermag“; dies umso weniger, als der Her­
anziehung von Vertrauensmännern der Gemeinde zur Friedensstiftung un­
ter Gemeindegenossen eine „erziehliche Bedeutung“ zukomme, deren 
„ethischer und socialer Wert nicht verkannt werden“ sollte.

Auf diesen Bericht hin nahm das Herrenhaus schon am 25. Mai 1901 
den abgeänderten Gesetzentwurf ohne Diskussion in zweiter und dritter 
Lesung an und leitete ihn an das Abgeordnetenhaus weiter129. Dieses wies 
die Vorlage erst am 28. Jänner 1903 dem Justizausschuß zur Vorberatung 
zu, wo sie auf heftigen und zähen Widerstand der Advokaten und Notare 
stieß und erst nach langwierigen Verhandlungen auf der Basis einiger Zuge­
ständnisse ein Kompromiß erzielt werden konnte. Die bedeutendste Ab­
schwächung war dabei jene, daß das Ausbleiben des Anzeigers von der Süh­
neverhandlung nicht als Verzicht auf die Erhebung der Ehrenbeleidigungs­
klage anzusehen sein sollte, sondern diesfalls nur der Sühneversuch als ge­
scheitert gelten und das gerichtliche Verfahren seinen normalen Lauf neh­
men sollte.
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Der mit 12. Oktober 1906 datierte Bericht des Justizausschusses130 wurde 
in der Folge aufgrund eines Dringlichkeitsantrags auf die Tagesordnung 
des Abgeordnetenhauses gesetzt131 und die vorgeschlagene Gesetzesfassung 
am 14. Jänner 1907 nach einer längeren Debatte, in der sich mehrere Abge­
ordnete, insbesondere aus dem Advokatenstand, entschieden gegen die 
Vorlage aussprachen, mehrheitlich in zweiter und dritter Lesung angenom­
men132. Im Herrenhaus bedauerte man zwar die „Abschwächung der W irk­
samkeit des Gesetzes“ durch die Beschlüsse des Abgeordnetenhauses133, er­
teilte dem Entwurf jedoch am 24. Jänner 1907 ohne jede Diskussion die 
Zustimmung134.

Einen knappen Monat später legte Justizminister Klein den überein­
stimmenden Gesetzesbeschluß der beiden Häuser des Reichsrats dem Kai­
ser zur Genehmigung vor. Zusammenfassend meinte er in seinem Vor­
trag135, daß der Entwurf trotz der Zugeständnisse, die im Interesse des Zu­
standekommens des Gesetzes gemacht werden mußten, einen Fortschritt 
bedeute. Er räume die Schranken weg, die eine Entfaltung der Vermitt­
lungsämter auf dem Gebiet der Vergleichstätigkeit in zivilrechtlichen Strei­
tigkeiten hinderten. Noch bedeutsamer sei aber die Einführung des außer­
gerichtlichen Sühneversuchs in Ehrensachen in das System der Rechtsein­
richtungen. Von den einzelnen Ländern gepflegt und von der Justizverwal­
tung geleitet und gefördert, werde diese Einrichtung berufen sein, dem Ge­
danken Anhänger zu werben, daß für leichtere, geringfügigere Ehrenverlet­
zungen das gerichtliche Verfahren wegen seiner Anforderungen an Zeit 
und Geld der Parteien und seiner Förmlichkeiten sich überhaupt nicht eig­
ne, sondern daß hier eine Vorstufe notwendig sei, die zur Sonderung des 
Wichtigen und minder Wichtigen führe, und daß die gewöhnlichen Zän­
kereien und Beschimpfungen des täglichen Lebens am besten und für den 
friedlichen Verkehr der Gemeindeangehörigen auch am zweckmäßigsten 
unter ihresgleichen in der Gemeinde selbst geschlichtet würden. Der Ge­
setzgebung der späteren Zeit werde es nicht schwerfallen, den fakultativen 
Sühneversuch zu einem wesentlichen und obligatorischen Faktor des ge­
richtlichen Ehrenschutzes umzugestalten und damit die Bahn frei zu ma­
chen für eine Verringerung und Verbesserung der gerichtlichen Tätigkeit 
auf diesem Gebiet.

Nachdem der Kaiser am 27. Februar 1907 seine Sanktion erteilt hatte, 
wurde das Gesetz im XXX. Stück des Reichsgesetzblattes unter der Num­
mer 59 veröffentlicht und trat am 5. Juni 1907 in Kraft. M it ihm war je­
doch offenbar niemand so wirklich zufrieden: Während die Neuregelung 
in der Literatur -  insbesondere von Advokaten und Notaren -  überhaupt 
abgelehnt oder zumindest skeptisch beurteilt wurde136, war sie für ihre par­
lamentarische Anhängerschaft noch zu wenig weitgehend: In einer Serie 
von erfolglosen Initiativanträgen forderten die christlichsozialen Abgeord­
neten Dr. v. Bae ch l e  und Genossen die Rückkehr zur Regelung der Re­
gierungsvorlage, daß nämlich das Ausbleiben des Anzeigers von der Sühne­
verhandlung den Ausschluß von der strafrechtlichen Verfolgung des Be-
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schuldigten zur Folge haben solle137. Diese Anträge blieben allerdings er­
folglos, obwohl das Justizministerium ihren Grundgedanken für „gewiß 
richtig“ hielt und „keinen Grund“ sah, sich diesen Initiativen zu wider­
setzen138.

Noch vor dem Inkrafttreten der Novelle ersuchte der Justizminister die 
k. k. Statthaltereien in Prag, Lemberg, Linz, Wien und Innsbruck139, die 
dortigen Landesausschüsse auf die eingehend dargelegten Vorzüge und 
Möglichkeiten des neuen Gesetzes aufmerksam zu machen, wobei abschlie­
ßend betont wurde, daß das Justizministerium gerne bereit sein werde, „auf 
Wunsch eine auf die Einführung der Gemeindevermittlungsämter im Lan­
de abzielende Aktion der Landesgesetzgebung nach Kräften zu fördern“. 
Zu diesem Zweck wurden gleichzeitig die Oberlandesgerichtspräsidenten 
angewiesen, „den Landesausschüssen alle für die Vorbereitung einer sol­
chen Vorlage erforderlichen Aufklärungen und Behelfe zu geben“.

In der Tat beschloß der Niederösterreichische Landtag noch im Jahr 
1907140 und der Vorarlberger Landtag 1908141 ein neues Landesgesetz über 
die Gemeindevermittlungsämter. Diesen beiden Rechtsquellen folgten zwi­
schen 1910 und 1915 noch entsprechende Gesetze für Kärnten142, für 
Krain143, für Görz und Gradisca144, für die Steiermark145 und für Tirol146. In 
Oberösterreich, das an den Reformbestrebungen in führender Stellung be­
teiligt gewesen war, konnte hingegen vom Landtag kein neues Landesgesetz 
beschlossen werden147.

Um in Hinkunft Aufklärung über die Tätigkeit der Gemeindevermitt­
lungsämter zu erhalten, erließ Justizminister Klein -  ganz im Sinn seiner 
schon in „Pro futuro“ dargelegten Ansichten -  am 9. November 1908 eine 
Verordnung148, mit der Jahresausweise über die Geschäftstätigkeit der Ge­
meindevermittlungsämter eingeführt wurden. Aufgrund dieser 1914 in ei­
nem Erlaß näher erläuterten Berichtspflicht149 wurden mehrere Jahre lang 
die Tätigkeitsausweise der Gemeindevermittlungsämter amtlich veröffent­
licht150, bis diese Jahresausweise 1923 aus Vereinfachungsgründen abge­
schafft wurden151. Ab diesem Zeitpunkt liegen keine offiziellen Daten über 
die Tätigkeit der Gemeindevermittlungsämter mehr vor.

Das Salzburger Landesgesetz 1926

An der eben geschilderten Reform des Reichsgesetzes über die Gemein­
devermittlungsämter war Salzburg in keiner Weise beteiligt, und auch die 
neue gesetzliche Grundlage führte in Salzburg vorerst nicht zur Erlassung 
eines Landesgesetzes über die Gemeindevermittlungsämter. Jedoch richtete 
die Salzburger Advokatenkammer schon am 17. Oktober 1907 gleichsam 
vorbeugend eine Eingabe an das Justizministerium, in der sie -  ebenso wie 
andere Advokatenkammern -  das Ministerium ersuchte, gegen einen allfäl­
ligen Gesetzentwurf zur Errichtung von Gemeindevermittlungsämtern 
Stellung zu nehmen und ihn nicht der kaiserlichen Sanktion zu empfehlen.
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Sie wies insbesondere darauf hin, daß die Landgemeindevertretungen in 
Salzburg in den allermeisten Fällen noch lange nicht auf einem solchen Bil­
dungsniveau angelangt seien, daß ihnen „auch nur eine halbwegs Erfolg 
versprechende Tätigkeit in Ausübung des Vermittlungsamtes“ zugetraut 
werden könne. Es sei vielmehr im Gegenteil zu befürchten, daß die Ver­
mittlungsämter nicht im Stande sein würden, die ihnen übertragenen An­
gelegenheiten in zufriedenstellender Weise zu ordnen und strittige Rechts­
verhältnisse definitiv beizulegen. Sie würden dadurch erst recht verworrene 
Rechtsverhältnisse schaffen, deren gerichtliche Austragung späterhin doch 
wieder notwendig, aber umso komplizierter, schwieriger und kostspieliger 
sein werde. Im Justizministerium wurde diese Eingabe jedoch unter Hin­
weis auf die erfolglosen Petitionen anderer Advokatenkammern und die ei­
gene (positive) Haltung des Ministeriums lediglich „ad acta“ gelegt152.

Erst Mitte der 20er Jahre153 begann man sich auch in Salzburg (wieder) 
für diese Einrichtung zu interessieren: Im Jänner 1925 brachte der christ­
lichsoziale Abgeordnete154 Johann K i r c h n e r  im Salzburger Landtag einen 
Antrag auf Schaffung von Gemeindevermittlungsämtern ein155, der dem 
Verfassungs- und Verwaltungsausschuß zugewiesen wurde. Bei der Salzbur­
ger Landesregierung arbeitete man daraufhin „in Anlehnung an das jüngste 
Gesetz“ -  als welches jenes der Steiermark angesehen wurde156 -  einen Ge­
setzentwurf aus. Bevor man diesen jedoch dem Landtag vorlegen wollte, 
holte man Erkundigungen über die praktischen Erfahrungen mit den Ver­
mittlungsämtern in den anderen Ländern ein und fragte auch an, welche 
Abänderungen gegenüber den bisher bestehenden Gesetzen wünschens­
wert wären157. Gleichzeitig ersuchte die Landesregierung über die Bezirks­
hauptmannschaften auch sämtliche Gemeinden des Landes um eine Stel­
lungnahme zum Antrag.

Schon die ersten beiden eingelangten Antworten aus Bregenz158 und 
Graz159 bildeten bei der Salzburger Landesregierung die Meinung, „daß die 
Gemeindevermittlungsämter sich auch heutigen Tags bewähren“. Man ver­
ständigte daher das (damals) für Justiz zuständige Bundeskanzleramt160 
über das Gesetzesvorhaben, mußte ihm aber auch mitteilen, daß man bei 
der Ausarbeitung des Entwurfs insofern auf Schwierigkeiten gestoßen sei, 
als manche Bestimmungen des Rahmengesetzes von 1869 und 1907 zwi­
schenzeitlich überholt seien, und ersuchte daher um entsprechende Aufklä­
rungen161.

Das Bundeskanzleramt (Justiz) holte vorerst eine Stellungnahme des Fi­
nanzministeriums über die neue gebührenrechtliche Situation ein162 und 
teilte dann die erhaltene Auskunft der Salzburger Landesregierung mit. 
Man empfahl jedoch, „in dem zu erlassenden Landesgesetze von einem 
Hinweis auf gebührenrechtliche Bestimmungen abzusehen und den Ge­
meindevermittlungsämtern lediglich im administrativen Wege Weisungen 
über die Gebührenbehandlung der Vergleiche zu erteilen“. Hinsichtlich der 
Bestimmungen über Militär- und Landwehrpersonen wurde auf die 
2. Strafprozeßnovelle163 aufmerksam gemacht, durch welche die bezügli­
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chen Vorschriften bereits dem geltenden Zustand angepaßt worden waren. 
Ferner wies das Bundeskanzleramt darauf hin, daß die Obergrenze für die 
Strafandrohung wegen unterlassener Ausbleibensanzeige zuletzt durch die 
Streitwertnovelle 1923164 erhöht worden war. Schließlich wurde im Erlaß 
vom 19. März 1925 noch betont, daß eine bundesgesetzliche Neuregelung 
der Bestimmungen über die Gemeindevermittlungsämter „für die nächste 
Zeit“ nicht in Aussicht genommen sei.

Die Weisungen dieses Erlasses wurden von der Salzburger Landesregie­
rung bei einer Überarbeitung des Gesetzentwurfs berücksichtigt165 und die­
ser dann der Kammer für Arbeiter und Angestellte, der Kammer für Han­
del, Gewerbe und Industrie, dem Salzburger Landeskulturrat166 und dem 
Oberlandesgericht Innsbruck167 zur Begutachtung übermittelt. Über diese 
Vorgangsweise, welche die Erledigung des Antrags verzögerte, berichtete 
der Verwaltungs- und Verfassungsausschuß im Mai 1925 dem Salzburger 
Landtag, der daraufhin die Salzburger Landesregierung beauftragte, in der 
Herbstsession 1925 einen Gesetzentwurf über die Schaffung von Gemein­
devermittlungsämtern dem Landtag vorzulegen168.

Nach dem Einlangen aller Stellungnahmen erstattete die Salzburger 
Landesregierung dem Landtag am 8. Oktober 1925 einen ausführlichen 
Bericht, in dem die Ergebnisse der Erhebungen zusammengefaßt wur­
den169: Die Erfahrungen, die in den Ländern mit Gemeindevermittlungs­
ämtern bisher gemacht wurden, seien verschieden. Am wenigsten hätten sie 
sich in der Steiermark170, am meisten in Tirol171 und Vorarlberg eingelebt. 
Dort lehre die Erfahrung, daß die Gemeindevermittlungsämter umso bes­
ser und erfolgreicher arbeiteten, je näher das Ziel, alle Gemeinden eines je­
den Gerichtsbezirks mit Gemeindevermittlungsämtern zu versehen, er­
reicht werde.

Die Umfrage bei den Gemeinden habe ergeben172, daß die Einführung 
von Gemeindevermittlungsämtern von einem Teil der Gemeinden wärm- 
stens begrüßt werde. Ein anderer Teil verhalte sich dagegen ablehnend, weil 
die Gemeinden ohnehin schon mit Geschäften überlastet seien oder weil es 
an entsprechenden Vertrauensmännern fehle. Ferner wurde als Ableh­
nungsgrund angeführt, daß Persönlichkeiten, die zur Übernahme des Am­
tes eines Vertrauensamtes geeignet wären, dieses Amt nicht übernehmen 
wollten, da sie befürchteten, sich dadurch Feindseligkeiten zuzuziehen.

Die Berufsvertretungskörperschaften, vor allem der Landeskulturrat173, 
erwarteten sich von einem Gemeindevermittlungsgesetz keine wesentli­
chen Erfolge. Die Gemeinden seien ohnehin schon mit Geschäften des ei­
genen und des übertragenen Wirkungskreises überlastet. Außerdem werde 
das Vertrauen in ein objektives Vorgehen der von den mehr oder weniger 
parteipolitisch zusammengesetzten Gemeindevertretungen gewählten Ver­
trauensmänner kein großes sein. Andererseits verlange das Amt eines Ver­
trauensmannes doch eine gewisse juristische Bildung und sei zudem geeig­
net, seine Träger mit einzelnen Parteien des Vermittlungsamtes und ihren 
Angehörigen zu verfeinden; es würden sich daher nur in den seltensten Fäl­
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len Männer finden, die geeignet und bereit seien, ein solches Amt auf sich 
zu nehmen. Der Landeskulturrat glaubte daher insgesamt, daß es zweck­
mäßig wäre, die Tätigkeit der Vermittlungsämter -  falls solche überhaupt 
errichtet werden -  lediglich auf die Vornahme von Sühneversuchen in Eh­
renbeleidigungssachen zu beschränken.

Trotz dieser Stellungnahmen entschloß sich jedoch die Landesregierung, 
einen Entwurf eines Gemeindevermittlungsgesetzes im Landtag einzubrin­
gen, weil ihr die Austragung kleinerer Privatrechtsstreitigkeiten und von 
Ehrenbeleidigungssachen vor Schiedsmännern aus dem Volk als „ein sehr 
beachtenswerter Gedanke“ erschien, der für die Parteien eine wesentliche 
Vereinfachung und Verkürzung und damit Verbilligung des Verfahrens und 
für die Gerichtsbehörden eine wesentliche Entlastung mit sich bringe. Man 
werde allerdings danach streben müssen, „die abseits stehenden Kreise zum 
Gedanken des Gemeindevermittlungsamtes zu bekehren“. Hiezu werde es 
einer aufklärenden Tätigkeit sowohl der Mitglieder des Landtags auf der 
einen Seite, als auch der politischen und vor allem der Gerichtsbehörden 
auf der anderen Seite bedürfen, deren sich die Landesregierung versichern 
werde.

Der vorgelegte Gesetzentwurf deckte sich im wesentlichen mit dem T i­
roler Gesetz von 1915 (siehe Anm. 146), wobei die wenigen Abweichungen 
besonders erläutert wurden. Ausführlich begründet wurde auch die Anord­
nung, daß Vermittlungsämter -  ebenso wie in Tirol, aber im Gegensatz zu 
Vorarlberg -  nur fakultativ errichtet werden sollten. Man folgte hier ebenso 
einer Empfehlung des Oberlandesgerichts Innsbruck174 wie bei der Einfüh­
rung einer Bestimmung, daß ausnahmsweise -  bei einer Weigerung der be­
treffenden Gemeindevertretung trotz vorhandenen Bedarfs -  auch ein Ge­
meindevermittlungsamt durch Beschluß der Landesregierung errichtet 
werden könne.

Der Verwaltungs- und Verfassungsausschuß des Salzburger Landtags, 
dem der Gesetzentwurf zur Vorberatung zugewiesen worden war, konnte 
dem Bericht der Landesregierung „im allgemeinen nur beipflichten“175. Le­
diglich hinsichtlich der eben erwähnten Befugnis der Landesregierung zur 
ersatzweisen Errichtung von Gemeindevermittlungsämtern vermochte er 
sich der Ansicht der Regierung nicht anzuschließen, sondern war vielmehr 
der Meinung, daß die Entscheidung der Frage, ob ein Vermittlungsamt in 
einer Gemeinde errichtet werde oder nicht, ausschließlich der Gemeinde 
überlassen bleiben sollte. Der diesbezügliche Paragraph der Regierungsvor­
lage wurde daher gestrichen. Ferner wurde eine Erhöhung der Strafansätze 
vorgeschlagen.

Der Gesetzentwurf über die Gemeindevermittlungsämter stand schließ­
lich auf der Tagesordnung der 14. Sitzung des Salzburger Landtags am 
19. Februar 1926. Nachdem auf Antrag des sozialdemokratischen Abgeord­
neten Anton N e u m a y r  eine unwesentliche Abänderung des § 32 vorge­
nommen worden war, wurde der Entwurf ohne Diskussion einstimmig in 
zweiter und dritter Lesung beschlossen176. Gleichzeitig wurde die Landesre­
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gierung ermächtigt, von seiten der Bundesregierung allenfalls gewünschte, 
bloß stilistische Textänderungen, welche den Sinn des Gesetzes nicht be­
einträchtigen, vorzunehmen.

Die Salzburger Landesregierung teilte diesen Gesetzesbeschluß im Sinn 
des Artikel 98 der Bundesverfassung unverzüglich dem Bundeskanzleramt 
mit und ersuchte um die Zustimmung, den Beschluß vor Ablauf der Ein­
spruchsfrist kundmachen zu dürfen. Ferner wurde gemäß Artikel 97 Abs. 2 
Bundes-Verfassungsgesetz um die Zustimmung zur Mitwirkung von Bun­
desorganen bei der Vollziehung dieses Gesetzes ersucht177. Das Bundeskanz­
leramt erteilte ohne weiteres die gewünschten Zustimmungen, machte die 
Landesregierung aber auf einige Punkte im Gesetzesbeschluß aufmerksam, 
die besser gefaßt werden sollten178. So wies es etwa darauf hin, daß die 
Obergrenze der möglichen Geldstrafe zwischenzeitlich durch die 5. Ge­
richtsentlastungsnovelle179 erhöht worden sei.

Die Salzburger Landesregierung nahm die vorgeschlagenen Abänderun­
gen vor180, da sie sich dazu durch den Beschluß des Landtags für ermächtigt 
hielt, und veranlaßte die Kundmachung des Gesetzes181. Daraufhin wurde 
das „Gesetz vom 19. Februar 1926 über die Gemeindevermittlungsämter“ 
in dem am 6. April 1926 ausgegebenen 11. Stück des Landesgesetzblattes 
unter der Nummer 44 amtlich veröffentlicht182 und trat zufolge § 33 Abs. 1 
leg. cit. am 1. Mai 1926 in Kraft.

Schon vorher hatte sich die Landesregierung an die Finanzlandesdirek­
tion in Salzburg mit dem Ersuchen gewandt, „auf Grund der einschlägigen 
gebührenrechtlichen Vorschriften alle jene Weisungen bekanntzugeben, 
welche den Gemeindevermittlungsämtern in dieser Richtung zu erteilen 
wären“. Nach dem Einlangen der gewünschten Auskunft richtete die Lan­
desregierung an alle Gemeinden des Landes einen Erlaß183, in dem auf das 
neue Gesetz hingewiesen und die komplizierte gebührenrechtliche Situa­
tion erläutert wurde.

Schließlich erging noch in Ausführung des § 33 leg. cit. am 20. Mai 
1926 eine Verordnung der Salzburger Landesregierung, in der die Verstän­
digung der Gerichte von der Bildung und Auflösung von Gemeindever­
mittlungsämtern geregelt wurde184.

Über die praktische Durchführung des Gesetzes gibt es nur sehr wenig 
Nachrichten. Es scheint jedoch festzustehen, daß das Salzburger Gemein­
devermittlungsgesetz von allem Anfang an keine praktische Bedeutung er­
langt hat. Im Salzburger Landesarchiv liegen nur die Nachrichten der Ge­
meinden Ebenau, Abtenau, Anif, Elixhausen, der Marktgemeinde St. Jo­
hann i. P. und der Stadtgemeinde Radstadt, daß sie kein Vermittlungsamt 
errichten würden. Im Allgemeinen Verwaltungsarchiv in Wien fand sich 
nur die Meldung des Bezirksgerichts Oberndorf85, daß für die Gemeinde 
St. Georgen bei Salzburg ein Vermittlungsamt mit dem Sitz in Untereching 
und dem Wirksamkeitsbeginn am 15. August 1926 errichtet wurde sowie 
die Meldung der Errichtung eines Vermittlungsamtes für die Gemeinde 
Göming mit Wirksamkeitsbeginn am 20. September 1926186.

© Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Salzburg, Austria; download unter www.zobodat.at



347

Als schließlich im Zuge von Reformüberlegungen für das Institut der 
Gemeindevermittlungsämter das Justizministerium 1968 bei den Ämtern 
der verschiedenen Landesregierungen nach der Situation dieser Schlich­
tungsstellen im dortigen Bereich anfragte, teilte das Amt der Salzburger 
Landesregierung am 3. Dezember 1968 mit187, daß im Land Salzburg keine 
Gemeindevermittlungsämter eingerichtet seien. Es bestehe auch „keinerlei 
Interesse an der nachträglichen Errichtung solcher Ämter, dies insbesonde­
re im Zusammenhang mit der nun besonders forcierten Überlastung der 
Gemeindeämter mit den verschiedenartigsten Angelegenheiten des eigenen 
und übertragenen Wirkungsbereiches“.

Die gegenwärtige Lage

Derzeit ist gemäß Art. 12 Abs. 1 Z. 2 Bundes-Verfassungsgesetz die Ge­
setzgebung über die Grundsätze von „öffentlichen Einrichtungen zur au­
ßergerichtlichen Vermittlung von Streitigkeiten“ Bundessachq, die Erlas­
sung von Ausführungsgesetzen und die Vollziehung hingegen Landessache. 
Diese „öffentlichen Einrichtungen zur außergerichtlichen Vermittlung von 
Streitigkeiten“ werden ferner in Art. 118 Abs. 3 Z. 10 Bundes-Verfassungs­
gesetz dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden zugezählt. Dies deckt 
sich mit § 16 Abs. 2 Z. 10 Salzburger Gemeindeordnung 1976188, wo diese 
Angelegenheit ebenfalls der Gemeinde zur Besorgung im eigenen W ir­
kungsbereich zugewiesen wird.

Mit dieser verfassungsrechtlichen Grundlage stimmt die einfachgesetzli­
che Rechtslage überein. Das mehrfach erwähnte Gesetz vom 21. September 
1869, RGBl. Nr. 150, in der Fassung des Gesetzes vom 27. Februar 1907, 
RGBl. Nr. 59, über die Gemeindevermittlungsämter, bildet heute das Bun- 
des-Rahmengesetz. Es steht nach wie vor in Geltung, ist aber in manchen 
Teilen überholt, da der Bundesgesetzgeber seit der 5. Gerichtsentlastungs­
novelle (siehe Anm. 179) jede Novellierung unterlassen hat. Auch die jüng­
ste „Erweiterte Wertgrenzen-Novelle 1989“189, mit der eine Vielzahl von 
Wertgrenzen und sonstige Geldbeträge den heutigen Verhältnissen ange­
paßt wurden, veranlaßte den Gesetzgeber nicht, (zumindest) den Strafrah­
men des Gemeindevermittlungsgesetzes zu erhöhen. Ebensowenig ist der 
Bundesgesetzgeber dem Befehl der Verfassungsnovelle 1984190 nachgekom­
men, Grundsatzgesetze und Grundsatzbestimmungen in Bundesgesetzen 
ausdrücklich als solche zu bezeichnen, so daß das (Bundes-)Gemeindever­
mittlungsgesetz heute formell verfassungswidrig ist191.

Ausgeführt wird dieses Gesetz durch verschiedene Landesgesetze, von 
denen heute noch jene für Vorarlberg192, Tirol193, Kärnten194, Steiermark195, 
Wien196 und für Salzburg in Geltung stehen197. Mit Ausnahme von Vorarl­
berg und vielleicht noch von Kärnten spielen diese Landesgesetze jedoch 
heute keine praktische Rolle mehr198.
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In Salzburg wurde das Gemeindevermittlungsgesetz von 1926 noch nie­
mals novelliert, ist daher teilweise veraltet und überholt. Es ist außerdem — 
ähnlich wie das Bundesgesetz -  derzeit sogar (formell) verfassungswidrig, 
weil in ihm nicht der Bezeichnungspflicht des Art. 118 Abs. 2 Satz 2 Bun- 
des-Verfassungsgesetz nachgekommen wird199. Überdies ist es so gut wie 
völlig in Vergessenheit geraten: Nach Auskunft des Amtes der Salzburger 
Landesregierung200 ist derzeit in keiner einzigen Gemeinde des Bundeslan­
des Salzburg ein Gemeindevermittlungsamt eingerichtet!201

Zusammenfassung

Faßt man die Geschichte der Gemeindevermittlungsämter im Land 
Salzburg zusammen, so ist vorerst festzuhalten, daß sich 1860 die damals 
auch für Salzburg zuständige Statthalterei in Linz für die Einführung von 
sog. Ortsgerichten, also von reinen Laiengerichten für Bagatellstreitigkei- 
ten, in ihrem Verwaltungssprengel ausgesprochen hat. Bei dieser Haltung 
verblieb die Behörde trotz einer gegenteiligen Stellungnahme des Oberlan­
desgerichtes Wien. Zu einer Verwirklichung der Ortsgerichte im „österrei­
chischen Teil der Monarchie kam es aber letztlich schon wegen der unmit­
telbar folgenden verfassungsrechtlichen Umwälzungen nicht.

Als dann das Reichsgemeindegesetz 1862 und alle Gemeindeordnungen 
der verschiedenen Kronländer den ,Vergleichsversuch zwischen streitenden 
Parteien durch aus der Gemeinde gewählte Vertrauensmänner“ dem selb­
ständigen Wirkungskreis der Gemeinde zuwiesen, wurde von der Regie­
rung in Wien ein Gesetzentwurf zur Ausführung dieser Bestimmung aus­
gearbeitet und im Herbst 1864 den Kronländern zur Begutachtung mitge­
teilt. Die Salzburger Beratungskommission war mit dem Entwurf grund­
sätzlich einverstanden und sprach den Wunsch aus, daß die ,Vergleichs- 
kommissionen bald in allen Gemeinden ins Leben treten und volkstüm­
lich werden. Unter den gemachten Abänderungsvorschlägen erscheint be­
sonders jener Punkt interessant, den Kompetenzbereich dieser Einrichtung 
auch auf Privatanklagedelikte auszudehnen.

Das betreffende Reichsgesetz „Über die Erfordernisse der Exekutions­
fähigkeit der von Vertrauensmännern aus der Gemeinde abgeschlossenen 
Vergleiche konnte schließlich 1869 nach längeren Vorarbeiten und einigen 
Kompromissen beschlossen werden. Zu seiner Durchführung bedurfte es 
allerdings noch ausführender Landesgesetze, und dabei zeigte sich, daß 
man nunmehr in Salzburg den Vermittlungsämtern nicht mehr so positiv 
gegenüberstand: Zwar sprach sich der Landtag 1873 nach der Durchfüh­
rung von Erhebungen für die Einbringung einer diesbezüglichen Regie­
rungsvorlage aus, auf den wunschgemäß in der nächsten Landtagssession 
vorgelegten Gesetzentwurf ging er dann aber „derzeit“ nicht ein.

In den Folgejahren bis zur Jahrhundertwende hatte sich der Salzburger 
Landtag zumeist aufgrund von Petitionen Pongauer Gemeinden in nicht

© Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Salzburg, Austria; download unter www.zobodat.at



349

weniger als acht Sessionen mit der Frage der Einführung von Vergleichs­
vermittlungsämtern im Land zu befassen. Die betreffenden Anträge wur­
den jedoch regelmäßig abgelehnt, wobei einerseits die sehr geringen prakti­
schen Erfolge dieser Einrichtung in den meisten anderen Kronländern und 
andererseits die verhältnismäßig kleine Anzahl von positiv eingestellten 
Gemeinden eine maßgebliche Rolle spielte. Man ging nämlich anfangs of­
fenbar von der (Fehl-)Meinung aus, daß die Gemeindevermittlungsämter 
zwangsweise in allen Gemeinden eingeführt werden müßten. Die Ableh­
nung erfolgte übrigens fast durchwegs einstimmig und ohne Diskussion. 
Die in anderen Ländern beobachtbare Polarisation zwischen befürworten­
den konservativen Abgeordneten und ablehnenden -  häufig dem Advoka­
ten- oder Notarstand angehörenden -  liberalen Abgeordneten ist in Salz­
burg daher nicht festzustellen. Bei der letzten Beschlußfassung in dieser 
Angelegenheit beauftragte der Landtag im Jahr 1899 den Landesausschuß, 
ihn seinerzeit von einer allfälligen Reform der Gemeindevermittlungsämter 
zu verständigen.

Als jedoch schließlich 1907 das Reichsgesetz über die Gemeindevermitt­
lungsämter, das einige schwerwiegende Schwachstellen aufwies und sich in 
der Praxis nicht bewährt hatte, auf Drängen einiger Landtage und nach 
langen, schwierigen Verhandlungen novelliert worden war, geschah in Salz­
burg vorerst längere Zeit nichts. Nur die Salzburger Advokatenkammer 
sprach sich schon vorbeugend gegen die Erlassung eines diesbezüglichen 
Landesgesetzes aus. Sieben andere Länder erließen hingegen noch vor dem 
ersten Weltkrieg neue Ausführungsgesetze.

Der Salzburger Landtag befaßte sich erst 1925 wieder mit dem Institut 
der Gemeindevermittlungsämter und beschloß am 19. Februar 1926 trotz 
eher skeptischer Stellungnahmen einstimmig ein entsprechendes Landesge­
setz. Dieses Gemeindevermittlungsgesetz konnte sich allerdings in der Pra­
xis nicht durchsetzen: Es steht zwar unverändert in Geltung, im Bundes­
land Salzburg ist gegenwärtig jedoch kein einziges Gemeindevermittlungs­
amt eingerichtet. Für diese Situation dürften eine Reihe von Gründen mit­
verantwortlich sein: Einmal spielt sicherlich das mangelnde Vertrauen der 
Bevölkerung, die seit langem an eine Austragung von Streitigkeiten (aus­
schließlich) vor Gericht gewohnt ist, in eine neue, ungewohnte Einrich­
tung, die noch dazu von „ihresgleichen“ gebildet wird, eine grundlegende 
und maßgebliche Rolle. Weiters haben aber auch die Mängel und Halbhei­
ten insbesondere der bundesgesetzlichen Grundlagen ebenso wie der W i­
derstand der Berufsjuristen gegen diese unliebsame „Laienkonkurrenz“ die 
Ausbreitung nicht gerade gefördert. Nicht zuletzt hat es schließlich stets an 
einer ausreichenden Information der Gemeindefunktionäre und der Bevöl­
kerung über die Möglichkeiten und Aufgaben der Gemeindevermittlungs­
ämter gefehlt, so daß zumeist nicht einmal eine reelle Möglichkeit der Be­
währung gegeben war.
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Ausblick

Die gegenwärtige Lage ist unbefriedigend: Gesetze, die nicht angewen­
det werden, haben keine Existenzberechtigung. Da auf der bestehenden ge­
setzlichen Basis eine (Re-)Aktivierung der Gemeindevermittlungsämter 
nicht zu erwarten ist, sollte das Salzburger Landesgesetz über die Gemein­
devermittlungsämter im Sinn einer -  ohnehin gebotenen -  Rechtsbereini­
gung (auch formell) beseitigt werden.

Dies entbindet jedoch nicht von der Beantwortung der Grundsatzfrage, 
ob es nämlich in der heutigen Zeit zu verantworten ist, die in der Verfas­
sung an zwei Stellen ausdrücklich vorgesehene Möglichkeit der Konstituie­
rung von „öffentlichen Einrichtungen zur außergerichtlichen Vermittlung 
von Streitigkeiten“ ungenützt zu lassen. Ich glaube, daß diese Frage aus 
verschiedenen Gründen verneint werden muß. Es sei in diesem Zusam­
menhang nur darauf hingewiesen, daß in letzter Zeit das Vertrauen der Be­
völkerung in die herkömmliche staatliche Justiz stark erschüttert worden 
ist202, teilweise ein unkontrollierter Wildwuchs an rechtsstaatlich bedenkli­
chen Schieds- und Schlichtungseinrichtungen eingesetzt hat203 und bei­
spielsweise sogar den Sicherheitsbehörden die Schlichtung von Streitigkei­
ten als Aufgabe zugewiesen wird204. Darüber hinaus würde sich hier die 
ideale Möglichkeit bieten, dem Postulat des Art. 91 Abs. 1 B-VG genüge zu 
tun und „das Volk“ zumindest in einem eingeschränkten (und ungefähr­
lichen) Rahmen an der Rechtsprechung (im weitesten Sinn) mitwirken zu 
lassen205, womit auch ein bescheidener erster Schritt zur -  längst überfälli­
gen -  Popularisierung und Demokratisierung der Justiz gemacht werden 
könnte.

Es ist m. E. somit schon aus grundsätzlichen Erwägungen heraus gebo­
ten, daß der Bundesgesetzgeber die Kompetenz des Art. 12 Abs. 1 Z. 2 B- 
VG mit einem neuen Rahmengesetz über die außergerichtliche Schlich­
tung von Streitigkeiten ausfüllt206. Bei dessen Ausgestaltung sollten sowohl 
die bisherigen österreichischen als auch ausländische Erfahrungen und Bei­
spiele207 herangezogen und berücksichtigt werden. Die Grundidee des In­
stituts der Gemeindevermittlungsämter bedarf jedoch keiner Revision: Der 
Gedanke, gewisse Streitigkeiten durch Rechtsgenossen auf freiwilliger Ba­
sis, aber mit staatlichen Rechtswirkungen schlichten zu lassen, ist heute 
noch in gleicher Weise gültig wie vor 130 Jahren. Dann erst wird es Aufga­
be des Salzburger Landtags sein, zu prüfen, ob sich auf dieser neuen gesetz­
lichen Grundlage kommunale Schlichtungsstellen mit mehr Erfolg als die 
bisherigen Gemeindevermittlungsämter aufbauen lassen.
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A N H A N G  I

G esetzesvo rsch lag  d e r S a lzb u rg er L an d esk om m issio n  v o m  19 . O k to ­
b er 1 8 6 4 ,  ZI. 1547/ P raes. (A llgem eines Verw altungsarchiv, Ju s tizm in i­
sterium , Fasz. I C  I/2b, K a rto n  16 3 , Post 8 8  1/2, ZI. 432/Praes.)

G esetz  v o m  . . . b e tre ffe n d  die  \fergleichsversuche zw ischen  s tre iten ­
d en  P arte ien  d u rch  aus d e r G em ein d e  g ew äh lte  V ertrau en sm än n er.
M it Z u stim m u n g  der beiden H äuser M eines R eichsrates fin de Ich zu 
vero rd n en  w ie fo lgt:

In jed er G em ein d e ist eine V ergleichskom m ission zur vergleichsw eisen B eile­
gung v o n  S treitigkeiten

a) über bü rgerliche R echtsangelegenheiten  (m it A ussch luß  der E hestreitigkei­
ten) un d

b) aus A n la ß  vo n  strafbaren  H and lu ngen , w elche n ich t vo n  A m tsw egen , son ­
dern  n u r über Begehren eines Privatanklägers ve rfo lg t w erd en  dü rfen ,

zu bestellen.

§1

In jed er G em ein d e sind aus den G em ein d em itg lied ern  V ertrau ensm än ner zum  
Vergleichsversuche zw ischen streitenden  Parteien  u n d  ist fern er einer dieser V er­
trauensm änner zum  O b m an n e  un d  nach E rfordern is auch ein S te llve rtre te r des­
selben du rch  den G em eindeausschuß  zu w äh len .
In S täd ten  k ön n en  diese W ah len  m it R ücksicht a u f  die O rtsverhältn isse auch fü r  
einzelne G em eindeb ezirke abgesondert stattfm den.

§2

D ie Z ah l der V ertrau ensm än ner u n d  die D au er ih rer A m tsfü h ru n g  w ird  fü r jede  
G em ein d e du rch  G em ein d eb esch lu ß  festgesetzt.

§ 3

D ie V ertrau ensm än ner haben ih r A m t un en tg eltlich  zu versehen.
T reten U m stän d e ein, w elche einen V ertrau ensm an n an der A u sü b u n g  seines 
A m tes b leiben d  verh in d ern  od er w elche ih m  das V ertrauen des G em ein d eau s­
schusses entziehen, so kann  an seine S telle  ein anderer gew ählt w erd en .

§ 4

Ein V ertrau ensm an n d a r f  an dem  V ergleichsversuche bei solchen S tre itigkeiten  
nich t te ilnehm en , w elche seinen G läu b iger od er S ch u ld n er od er eine solche Per­
son, m it w elch er der V ertrau ensm an n zur Z eit in einem  R echtsstreite steht, od er  
end lich  seine E hefrau od er solche Personen b etreffen , w elche m it ihm  od er sei­
ner E hefrau in auf- od er absteigender L inie od er in  der Se iten lin ie  einsch ließ lich
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des O h eim s u n d  N effen  od er der M u h m e u n d  N ichte ve rw an d t sind  od er w e l­
chen er frü h e r als Z euge, Sachw alter, Ratgeber, U n te rh ä n d le r od er M itte lsm an n  
gedient hat.

§5

V ergleichsversuche sind in  g leichzeitiger A n w esen h eit des O bm an n es od er seines 
S te llvertre ters  u n d  zw eier V ertrau en sm än n er vo rzu n eh m en .

§6

W en n  beide Parteien  gem einschaftlich  ihre S treitsache bei einer V erhandlun g  der 
V ertrau en sm än n er anm elden , so ist d er V ergleichsversuch, w en n  es tu n lich  ist, 
sogleich vo rzu n eh m en , sonst aber hat der O b m a n n , sobald  eine Partei a llein  ih r  
B egehren bei ih m  anm eldet, en tw ed er sogleich od er a u f  einen der nächstfo lgen­
den  Tage eine V ersam m lung der V ertrau ensm än ner an zu o rd n en  u n d  d a fü r zu  
sorgen, daß  beide Teile zum  V ergleichsversuch vorgeladen  w erd en .

§7

D ie P arteien  k ön n en  bei diesem  V ergleichsversuche en tw ed er p ersön lich  od er 
d u rch  B evo llm ächtig te  erscheinen.

§8

D ie V ertrau en sm än n er haben sich v o r  a llem  davo n  zu überzeugen, daß

a) die P arteien  sich selbst zu vertre ten  fähig  sind;
b) daß, w en n  sie dazu w egen M in d erjäh rig k e it, K u rate l, K o n k u rs od er aus ei­

nem  anderen  G ru n d e  n ich t fähig  sind, sie du rch  jen e  Person vertre ten  sind, 
w elche nach dem  G esetze fü r sie v o r  G erich t zu h an d eln  hat; u n d

c) daß  d ie etw a erschienenen B evo llm ächtig ten  insbesondere zum  Abschlüsse  
eines V ergleiches erm ächtig t sind.

§9

D ie V erh an d lu n g  d a r f  nötigenfa lls auch au ß er dem  A m tso rte  vo rgen om m en  
w erd en .

§ 10

D ie A b n ah m e eines Eides od er der Vergleich a u f  e inen v o n  einer Partei abzu­
legenden Eid ist unzulässig.

§ 11

Ist eine Partei zur bestim m ten  Z e it v o r  der V ersam m lung  der V ertrau ensm än ner  
n ich t erschienen , so haben diese zu erheben, w aru m  sie ausgeblieben ist.
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Z eigt sich dabei, daß die Partei vo n  ih rer V orlad ung  keine K en n tn is erhalten  hat 
od er daß sie w irk lich  oh n e ih r V erschulden am  E rscheinen geh in d ert w ar, so ist 
ein anderer Tag zum  Vergleichsversuche zu bestim m en. In anderen  Fällen des 
A usbleibens der Parteien ist der Vergleichsversuch als erfo lg los anzusehen, u n d  es 
ist über Begehren üb er diesen U m stan d  ein m it der U n tersch rift des O b m an n es  
u n d  dem  G em eindesiegel zu versehendes Z eugnis auszustellen.

§ 12

S in d  die Parteien erschienen u n d  b leib t der V ergleichsversuch erfo lg los, so haben  
die vo n  den Parteien  gem achten Ä u ß eru n g en  w ed er eine V erb in d lich keit noch  
eine B ew eiskraft u n d  k ö n n en  w ed er als außergerich tlich e G eständnisse noch  
sonst geltend gem acht w erd en . A u ch  ist die A u fn a h m e  eines P ro tok o lls  od er die  
A u sfertig u n g  einer A m tsu rk u n d e  üb er dieselben unzulässig.

§ 13

Ist der Vergleich zu S tan d e gekom m en, so ist derselbe sogleich in das A m tsb u ch  
einzutragen.
D iese E in tragung hat zu en th alten :

a) den Tag des Vergleichsschlusses;
b) die genaue B ezeichnung der Parteien  u n d  des Streitgegenstandes;
c) die B ezeichnung der etw a beigebrachten V o llm achten  m it der A ngabe, daß  

sie die E rm ächtigung zum  V ergleichsschlusse ausdrücklich  enth ielten ;
d) den w ö rtlich en  In h a lt des Vergleiches.

D iese E in tragung ist den Parteien  vo rzulesen u n d  sodann  vo n  ihn en  un d  v o n  
den V ertrau ensm än nern , v o r  w elchen  der Vergleich geschlossen w u rd e, zu u n te r­
zeichnen.
K an n  eine Partei n ich t schreiben, so ist dieses im  A m tsb u ch e anzum erken .

§ 14

H at in dem  V ergleiche eine Partei sich zur Z ah lu n g  einer S u m m e G eldes v e r­
p flich tet, so ist insbesondere die dazu b estim m te Z eit, dann die W ä h ru n g  u n d  
allenfalls G eld so rten  in dem  Vergleiche auszudrücken. D er Betrag ist auch m it  
B uchstaben zu schreiben.

§15

D ie v o r  einer V ersam m lung vo n  V ertrau ensm än nern  geschlossenen Vergleiche  
haben die K ra ft u n d  W irk u n g  gerich tlich er Vergleiche.

§ 16

D en  B eteiligten  sind a u f m ün dliches A n lan g en  A m tsu rk u n d en  üb er ihre im  
A m tsb u ch e eingetragenen V ergleiche m it der U n tersch rift des O b m an n es u n d  
dem  G em eindesiegel versehen zu erteilen ; auch k ön n en  sie einfache A b sch riften  
derselben verlangen.
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D ie V ertrau ensm än ner sind  vo n  der G em ein d e m it einem  paginierten  A m ts ­
buche zu versehen , w elches a u f  der letzten  Seite die A ngabe der Z ah l der B lä tter  
sow ie das Siegel un d  die U n terfe rtig u n g  der G em ein d e zu enth alten  hat.
D er O b m a n n  h at d afü r zu sorgen, daß  das A m tsb u ch  genau, vo llstän d ig  u n d  
deu tlich  gefü h rt u n d  gut au fb ew ah rt w erde.

§ 17

§ 18

D ie  G em ein d e  hat d arüb er zu w achen , daß  die ih ren  V ertrau ensm än nern  zuge­
w iesenen G eschäfte unau fgehalten  u n d  ord n u n gsm äßig  g efü h rt w erd en .
A lle  m it d er D u rch fü h ru n g  des Vergleichsgeschäftes ve rb u n d en en  A uslagen ins­
besondere fü r die V orlad ungen  der Parteien  trägt die G em einde.

§ 19

D as A m tsb u ch  u n d  die E in tragung d er V ergleiche in dasselbe, fe rn er die Z eu g ­
nisse üb er den fru chtlosen  V ergleichsversuch unterliegen  w ed er der S tem pel-, 
noch  einer u n m itte lb aren  G eb ü h r; dagegen sollen  die den Parteien über ge­
schlossene V ergleiche erteilten  A m tsu rk u n d en  u n d  einfachen A b sch riften  m it 
dem  gesetzlichen Stem p el versehen w erd en .

A N H A N G  II

E rlaß  d e r S a lzb u rg er L an d esreg ie ru n g  v o m  1 5 . A p r i l  1 9 2 6 ,  ZI. 6 0 / 2 -  
I I I - 1 9 2 6 ,  an  säm tlich e  G e m ein d ev o rs teh u n g en . (Salzburger Landes­
archiv, Landesregierung, M aterie  G em eindeangelegen heiten  III, S ign a­
tu r II a -  6/ 2 4 / 19 2 6 )

A n  die G em ein d evorsteh u n g  in  . . .

Im  1 1 .  S tü ck  des Landesgesetzblattes ist das G esetz vo m  19 . Februar 1 9 2 6 ,  
LGB1. N r. 4 4 ,  üb er die G em ein d everm ittlu n g säm ter k un dgem ach t w o rd en .
D er Salzbu rger L andtag hat dieses G esetz zum  Beschlüsse erhoben , w eil ihm  die  
A u stragu n g  k le in erer P rivatrech tsstreitigkeiten  u n d  vo n  E hrenbeleidigungssa­
chen v o r  S ch iedsm ännern  aus dem  V olke als ein sehr beachten sw erter G edanke  
erschienen ist, der fü r die Parteien, w en n  er rich tig  au fgefaß t w ird , eine w esen tli­
che V erein fachu ng  un d  V erkürzung u n d  d am it eine V erbilligung des Verfahrens, 
fü r unsere G erich tsb eh ö rd en  aber eine w esentliche E n tlastung m it sich bringen  
kann.
D ie  E rfah rung, die in T iro l u n d  V orarlberg, w o  sich die E in rich tu n g  des G e ­
m eind everm ittlungsam tes eingelebt hat, m it diesen Ä m te rn  gem acht w u rd en , 
lehrt, daß  sich die G em ein d everm ittlu n g säm ter um so besser bew ähren, je  allge­
m ein er sie errich tet w erd en .
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H in sich tlich  der g eb ü h renrechtlichen  B eh an dlung  der E ingaben an das V erm itt­
lungsam t un d  seiner A usfertigun gen  w ird  zufolge M itte ilu n g  der hiesigen Fi­
n anzlandesd irek tion  vo m  6. 4 . 1 9 2 6 ,  ZI. 5 3 5 , folgendes bem erkt:

1 .  ) D ie bei dem  V erm ittlu ngsam te üb erreichten  A nsu ch en  u n d  E ingaben sind
stem pelfrei (§ 2 2  des G em eindeverm ittlu ngsäm tergesetzes u n d  A n h an g  B, 
V III ZI. 8 des a llgem einen G eb ü h ren tarifes 1 9 2 5 ,  B G B l. N r. 2 0 8 ) .

2 .  ) D ie v o r  dem  V erm ittlu ngsam te abgeschlossenen V ergleiche unterliegen  nach
T arifpost 1 0 5  P u nkte a, b u n d  c des allgem einen G eb ü h ren tarifes 1 9 2 5 ,  
B G B l. N r. 2 0 8 ,  den d o rt vorgesehenen Stem p el- bzw. Skalageb ühren  un d  
bei einer even tuellen  E igentum sübertragung der In m oboliargebüh r.

3 .  ) D ie festen S tem p el sow ie die Skalagebühren bis 5 0  S sind  g rundsätzlich  bei
der E in tragung des Vergleiches in  das A m tsb u ch  m ittels in das A m tsb u ch  
einzuklebenden S tem p elm ark en  zu en trich ten .

4 .  ) Falls aber du rch  den V ergleich
a) a u f  G ru n d  eines vorausgegangenen Rechtsgeschäftes eine Sch u ld  einge­

standen, ein R echt od er die E rfü llu n g  einer besonderen V erb in d lich keit 
an erk an n t w ird  (T arifpost 1 0 5  A n m erk u n g  1 des allg. G eb ü h ren tarifes  
un d  T arifpost 5 3  desselben Tarifes)

b) die Ü b ertragu n g  des E igentum es od er Besitzes einer unbew eg lichen  Sa­
che erfo lg t, fe rn er

c) w en n  der W e rt nach dem  die G eb ü h r zu berechnen ist, w ed er im  V erglei­
che angegeben noch  du rch  B eziehung a u f  andere U rk u n d en , S ch riften , 
Bücher, R echnu ngen  un d  dgl. ausgedrückt ist (§ 9 der V ero rd n u n g  vo m
5. A u g u st 1 9 2 4 ,  B G B l. Nr. 2 8 7 )  sow ie jedenfalls

d) w en n  die Skalageb ühren  den B etrag vo n  5 0  S übersteigen, hat das G e ­
m ein d everm ittlu n g sam t in n erh a lb  acht Tagen nach A b sch lu ß  des V er­
gleiches zum  Z w ecke der G eb üh renbem essung  einen stem pelfreien  A u s­
zug aus dem  A m tsb u ch e dem  Steueram t, od er falls am  Sitze der G em ein ­
d evorstehun g  od er am  Sitze des nächstgelegenen B ezirksgerichtes ein  
S teu eram t n ich t besteht, anstatt dem  S teueram te dem  B ezirksgerichte zu  
übergeben.

5 .  ) D ie erste A u sfertig u n g  einer A m tsu rk u n d e  üb er den geschlossenen Vergleich
(§ 2 0  des G em eindeverm ittlu ngsäm tergesetzes) ist stem pelfrei (§ 2 2  des zit. 
G esetzes un d  A n h an g  B, V III ZI. 8 des allgem . G eb ü h ren tarifes 1 9 2 5 ,  
B G B l. N r. 2 0 8 ) .

6 .  ) Jede w eitere  A u sfertig u n g  der A m tsu rk u n d e  ist nach T arifpost 1 0 5  A n m e r­
kun g  2  TP. 2  A n m erk u n g  2  des A llg em ein en  G eb ü h ren tarifes 1 9 2 5 ,  B G B l. 
Nr. 2 0 8 ,  m it 1 S p ro  Bogen zu stem peln .

S o llten  sich bei der H an d h ab u n g  des G em eindeverm ittlu ngsäm tergesetzes ir­
gendw elche Z w eife l ergeben, so ist das A m t der Landesregierung bereit, den  Ver­
m ittlu n g säm tern  über A n frag en  die gew ünschten A u fk lä ru n g en  zu geben. Bei 
Z w eife ln  in Fragen der G ebüh ren b em essu n g  ist auch das G ebüh renbem essungs­
am t in Salzburg  bereit, üb er A n frag en  der G em ein d everm ittlu n g säm ter die ge­
w ü nschte A u sk u n ft zu erteilen .

F ü r den L an deshauptm ann : 

W a llen tin
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29 Siehe die Verhandlungen des Salzburger Landtages. Nach den stenographischen Be­
richten“ (künftig zit: Sten. Ber. LT. Slbg) II. Session 1863, S. 441 ff, 484 ff, 607 ff, und -  die 
erste vom Landtag beschlossene Fassung hatte die kaiserliche Sanktion nicht erlangt -  Sten. 
Ber. LT. Slbg III. Session 1864, S. 237 ff

30 Gesetz vom 2. 3. 1864, LG. u. VB1. Nr. 7, womit eine Gemeindeordnung und eine 
Gemeinde-Wahlordnung erlassen werden; dazu etwa Anonymus, Praktisches Hilfsbuch in Be­
treff des selbständigen Wirkungskreises der Gemeinden in Oberösterreich und Salzburg (Wels 
21864); Anton Wintersperger, Handbuch für Gemeindevorsteher. Eine Sammlung aller den 
selbständigen Wirkungskreis der Gemeinden bildenden Gesetze und Verordnungen, zusam­
mengesetzt, populär erklärt und mit vielen Formularien erläutert (Wien 1864); Heinrich 
Haemmerle, Die autonome Gemeinde. Ein Leitfaden für Gemeindevorstände und Ausschüsse 
zur Ausübung des selbständigen Wirkungskreises der Gemeinden (Wien 1867). Siehe auch 
Hanns Haas, „Die Grundfeste des freien Staates ist die freie Gemeinde“. Salzburger Erfahrun­
gen zur Gemeindeautonomie 1864-1868, in: MGSL 126 (1986), S. 335 ff

31 ZI. 4207 St. M., erliegend im AVA JM, Karton 162, Post 85 1/3.
32 AVA JM, Karton 162, Post 85 1/3, ZI. 1126 Praes.
33 Erlaß des Justizministeriums vom 5. 9. 1864, ZI. 1595 Praes., und Erlaß des Staatsmi­

nisteriums vom 13. 9. 1864, ZI. 6045.
34 Generell zu diesem Zeitabschnitt siehe Helmut Reichel, Salzburg 1860-1880. Ein Bei­

trag zur Geschichte des Landes. Phil. Diss. (Innsbruck 1949).
35 Weitere, weniger wichtige Abänderungen betrafen die §§ 4, 13 u. 14.
36 Landesrat Kraus und Landesgerichtsrat Petermandl sprachen sich dagegen in einem 

Seperatvotum für die Beschränkung der Vergleichstätigkeit auf zivilrechtliche Streitigkeiten 
aus.

37 Landesrat Korber sprach sich für die gänzliche Beseitigung dieses Paragraphen aus.
38 Abgedruckt im Anhang I.
39 Note des Landespräsidenten Taaffe vom 19. 10. 1864, ZI. 1547/Praes. Im SLA konnte 

dazu trotz intensiver Suche kein Aktenmaterial aufgefunden werden. Die Übersendungsnote 
erliegt jedoch samt den Beilagen im AVA JM, Karton 163, Post 88 1/2, ZI. 432 Praes.

40 Näheres zur Stellungnahme aus Innsbruck bei Mayr, Vorarlberger Gemeindevermitt­
lungsgesetz (wie Anm. 16), S. 206 f.; zu jener aus Linz bei Mayr, Oberösterreichisches Ge­
meindevermittlungsgesetz (wie Anm. 15), S. 359 ff.

41 Veröffentlicht als Beilage zu Nr. 11 der „Allgemeinen österreichischen Gerichts-Zei­
tung“ (GZ) 1867 und in der „Gerichtshalle“ (GH) 1867, S. 50 f ,  55 ff

42 Siehe etwa Alois Mages, Soll das Amt des Friedensrichters ein unentgeltliches Ehrenamt 
sein?, in: GH 1866, S. 497 f., 503 f , 508 f ;  „Das Komitee der n. ö. Advokatenkammer über 
den Gesetzentwurf über Friedensgerichte“ (verf. v. Josef Kopf), in: GH 1867, S. 113 ff, 117 f., 
und Carl Reich, Das Institut der Friedensgerichte, in: „Österreichische Notariats-Zeitung“ 
(NZ) 1867, S. 69 f.

43 Sten. Prot. AH, IV Session, S. 3056 und 45 der Beilagen.
44 Näheres zur Entstehungsgeschichte bei Peter G. Mayr, Die Entwicklung der Gemein­

devermittlungsämter in Tirol, in: Tiroler Heimat 51./52. Bd. 1987/1988 (Innsbruck 1989), 
S. 48 ff.

45 Gesetz vom 21. 9. 1869, RGBl. Nr. 150, über die Erfordernisse der Exekutionsfähig­
keit der vor Vertrauensmännern aus der Gemeinde abgeschlossenen Vergleiche und über die 
von denselben zu entrichtenden Gebühren.

46 Dazu allgemein etwa Anton Wintersperger, Handbuch für Gemeindevorsteher (Wien 
41875), S. 165 f ;  JosefKaserer, Handbuch der österreichischen Justizverwaltung, I. Bd. (Wien 
1882), S. 121 ff; Heinrich Haemmerle, Handbuch für die Gemeinden über den selbständigen 
und übertragenen Wirkungskreis der Gemeinden und die Organe zur Ausübung desselben 
(Wien 61890), S. 335 ff; Ernst Mayrhofer u. Anton Pace, Handbuch (wie Anm. 28), I. Bd.
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(Wien 1895), S. 943 ff.; Friedrich Duschenes, WenzelBelsky u. CarlBaretta (Hg.), Oesterreichi- 
sches Rechts-Lexikon. Praktisches Handwörterbuch des öffentlichen und privaten Rechtes der 
im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, II. Bd. (Prag 1895), S. 671 f ;  Reiberger, 
Friedensrichteramt (polizeiliches), in: Ernst Mischler u. Josef Ulbrich (Hg.), Österreichisches 
Staatswörterbuch, I. Bd. (Wien 1895), S. 553, und Trümmel im II. Bd. der 2. Aufl. (Wien 
1906), S. 150.

47 Erlaß des Ministers des Innern vom 2. 10. 1869, ZI. 4009/M.I.
48 ZI. 857/M.L, erliegend im AVA JM, Karton 167, Post 117. Der Aktenbestand des In­

nenministeriums über die Durchführung des Gemeindevermittlungsgesetzes in den Jahren 
1869 bis 1873 konnte dagegen im AVA nicht aufgefunden werden: Auskunft des Allgemeinen 
Verwaltungsarchivs vom 18. 7. 1989, ZI. 1110/7—A/89.

49 Dazu Mayr, Oberösterreichisches Gemeindevermittlungsgesetz (wie Anm. 15), S. 363.
50 Dazu Mayr, Tiroler Gemeindevermittlungsämter (wie Anm. 44), S. 50.
51 Der diesbezügliche Aktenbestand konnte im SLA trotz intensiver Suche nicht aufge­

funden werden.
52 Gesetz vom 18. 10. 1870, LG. u. VB1. Nr. 66, betreffend die Vergleichs-Versuche zwi­

schen streitenden Parteien durch aus der Gemeinde gewählte Vertrauensmänner; dazu Mayr, 
Vorarlberger Gemeindevermittlungsgesetz (wie Anm. 16), S. 208 ff.

53 ZI. 3197/M.L; er konnte im AVA nicht aufgefunden werden. Die Kurzfassung erliegt 
jedoch im HHStA, Kabinettskanzlei/Vorträge, KZ. 3573/1872.

54 Erlaß vom 4. 10. 1872, ZI. 4593.
55 Note vom 10. 10. 1872, ZI. 4502. Aktenmaterial zu diesen Vorgängen konnte im SLA 

leider nicht aufgefunden werden.
56 Verhandlungen des Salzburger Landtages. Nach den stenographischen Berichten 

(künftig zit.: Verh. LT. Slbg), 4. Periode, II. Session, S. 189 f ;  dazu allgemein Franz Martin, 
Zur Geschichte des Salzburger Landtages, „Salzburger Landes-Zeitung“ vom 29. 10. 1949 
(Nr. 44), S. 2.

57 Verh. LT. Slbg, 4. Periode, II. Session, S. 341.
58 Verh. LT. Slbg, 4. Periode, III. Session, S. 203 f.
59 Ebd., S. 489 f.
60 Diese oblag den Gemeindevorstehern; s. allgemein Hugo Morgenstern, Österreichisches 

Gesinderecht (Wien 1912), S. 180 ff.
61 Verh. LT. Slbg, 4. Periode, III. Session, S. 491.
62 Verh. LT. Slbg, 4. Periode, IV Session, S. 195 ff
63 Ebd., S. 419 f.
64 Gesetz vom 27. 4. 1873, RGBl. Nr. 66, über das Verfahren in geringfügigen Rechtssa­

chen (Bagatellverfahren); dazu etwa Dominik Ullmann, Das Bagatellverfahren (Wien 21873).
65 Verh. LT. Slbg, 4. Periode, IV Session, S. 420; s. auch die Berichterstattung in der 

„Salzburger Chronik“ v. 1. 10. 1874 (Nr. 116) und im „Salzburger Volksblatt“ v. 1. 10. 1874 
(Nr. 184). Zur damaligen Salzburger Presse s. Michael Schmolke, Das Salzburger Medien­
wesen, in: Geschichte Salzburgs, Bd. II/3 (Salzburg 1991), S. 1973 ff.

66 Sämtliche sind abgedruckt bei F Prischl, Der österreichische Friedensrichter (Linz 
1890), S. 193 ff.

67 Verh. LT. Slbg, 5. Periode, I. Session, S. 645 f.
68 Näheres zu diesem Mehrheitswechsel vom liberal zum klerikal dominierten Landtag 

siehe bei Reichel, Salzburg 1860-1880 (wie Anm. 34) S. 164 ff.
69 In Salzburg stand die sog. Westgalizische Gerichtsordnung vom 19. 12. 1796, Justizge­

setzsammlung Nr. 13, in Geltung. Siehe dazu die zuletzt erschienenen Gesamtdarstellungen 
von Dominik Ullmann, Das österreichische Civilprozeßrecht (Prag-Wien-Leipzig 31892), 
und Raban von Canstein, Lehrbuch des Oesterreichischen Civilprozessrechtes (Berlin 21893).

70 Verh. LT. Slbg, 5. Periode, I. Session, S. 647 f.
71 Dazu Peter G. Mayr, Die Vorarlberger Gemeindevermittlungsämter in der Monarchie, 

in: Montfort (1991), S. 34.
72 Gesetz vom 27. 4. 1873, RGBl. Nr. 67, über das Mahnverfahren; zum Bagatellverfah­

ren s. Anm. 64.
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73 Verh. LT. Slbg, 3. Periode, I. Session, S. 649; s. auch die Berichterstattung in der „Salz­
burger Chronik“ vom 19. 10. 1878 (Nr. 126) und im „Salzburger Volksblatt“ vom 24. 10. 
1878 (Beilage zu Nr. 128).

74 Dazu Mayr, Vorarlberger Gemeindevermittlungsämter (wie Anm. 71), S. 53 FN. 15.
75 Verh. LT. Slbg, 5. Periode, II. Session, S. 345 f.
76 Ebd., S. 242 u. 421.
77 Ebd., S. 499 u. 747.
78 Verh. LT. Slbg, 5. Periode, III. Session, S. 805, 807 u. 1037.
79 Siehe zu diesem berühmten Juristen und Politiker etwa Österreichisches Biographi­

sches Lexikon 1815-1950, V Bd. (Wien 1972), S. 210, und Friedrich Steinkellner, Georg Lien­
bacher. Salzburger Abgeordneter zwischen Konservativismus, Liberalismus und Nationalis­
mus 1870-1896 (Wien-Salzburg 1984).

80 Verh. LT. Slbg, 5. Periode, III. Session, S. 1115 f ;  s. auch die Berichterstattung in der 
„Salzburger Zeitung“ vom 15. 10. 1881 (Nr. 236), S. 2.

81 Näheres dazu bei Mayr, Tiroler Gemeindevermittlungsämter (wie Anm. 44), S. 50 ff.
82 Die Ergebnisse dieser Umfrage sind auch abgedruckt in den „Juristischen Blättern“

0B1.) 1883, S. 455.
83 Sie brachten keine Änderung der Mehrheitsverhältnisse: Siehe Hubert Janscheck, Salz­

burg von 1880-1900. Ein Beitrag zur Landesgeschichte Salzburgs. Phil. Diss. (Innsbruck 
1949), S. 40 ff.

84 Verh. LT. Slbg, 6. Periode, I. Session, S. 874.
85 Ebd., S. 1336 f.
86 Ebd., S. 1339. Dazu die (kurze) Berichterstattung in der „Salzburger Zeitung“ vom 

13. 10. 1884 (Nr. 234) und in der „Salzburger Chronik“ vom 15. 10. 1884 (Nr. 236).
87 Verh. LT. Slbg, 6. Periode, I. Session, S. 1577.
88 Gesetz vom 6. 1. 1889, LG. u. VB1. Nr. 3, wodurch Bestimmungen in Ansehung der 

Vermittlungsämter zum Vergleichsversuche zwischen streitenden Parteien erlassen werden; da­
zu insb. Mayr, Oberösterreichisches Gemeindevermittlungsgesetz (wie Anm. 15), S. 374 ff.

89 Siehe Mayr, Tiroler Gemeindevermittlungsämter (wie Anm. 44), S. 53 f.
90 Diesmal wurde auch beim Salzburger Landesausschuß angefragt, welcher freilich am 

11. 12. 1890, ZI. 10.613, nur antworten konnte, „daß hierlands Vergleichsvermittlungsämter 
nicht bestehen“; erliegend im Tiroler Landesarchiv, Landesausschuß ZI. 12.604/90.

91 Siehe dazu insbes. Gerhard Dahlmanns, Österreich, in: Helmut Coing (Hg.), Handbuch 
der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, III. Band, 2. Teil­
band (München 1982), S. 2716 ff, und Norbert Schoibl, Die Entwicklung des österreichi­
schen Zivilverfahrensrechts (Frankfurt-Bern-New York 1987), S. 40 ff, jeweils m. w. N.

92 Siehe R Prischl, Der österreichische Friedensrichter (Linz 1890), oder Ferdinand 
Schmid, Gemeinde-Vermittlungsämter oder Gemeinde-Gerichte? Zs. für Verwaltung 1891, 
S. 7 £, 11 ff.

93 Siehe schon Sten. Prot. LT Vlbg, V Periode, 5. Sess. (1883), S. 22 f ,  34, 53 ff, und 
später Sten. Prot. LT. Vlbg, VII. Periode, 3. Sess. (1892), S. 31 ff; dazu Mayr, Vorarlberger 
Gemeindevermittlungsämter (wie Anm. 71), S. 35 ff

94 Big. 104 Sten. Prot. LT. OÖ 1887 und Stenographischer Bericht der oberösterreichi­
schen Landtagsverhandlungen, VII. Periode, 4. Sess., S. 346 f ;  dazu näher Mayr, Oberöster­
reichisches Gemeindevermittlungsgesetz (wie Anm. 15), S. 371 ff.

95 Sten. Prot. AH., X. Sess., S. 15454, 15463, 15502 ff, 15506.
96 Zu seiner Person s. insbes. mit allen weiteren Nachweisen Rainer Sprung, Peter G. Mayr 

u. Alfred Schmidt, Der Lebensweg Franz Kleins, in: Herbert Hofmeister (Hg.), Forschungsband 
Franz Klein (Wien 1988), S. 13 ff.

97 JB1. 1891, S. 66 £, 77 f ,  89 ff, 101 ff. = Pro futuro. Betrachtungen über Probleme der 
Civilproceßreform in Oesterreich (Leipzig-Wien 1891), S. 100 ff. Dazu Peter G. Mayr, 100 
Jahre „Pro futuro“ und die Reform der Zivilprozeßordnung, „Salzburger Nachrichten“ vom 
23. 2. 1991, S. 22.

98 Siehe dazu und zum folgenden ausführl. Peter G. Mayr, Franz Klein und die Friedens­
gerichtsbarkeit, in: Forschungsband Franz Klein (wie Anm. 96), S. 133 ff.
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99 Beilage 120 Sten. Prot. LT OÖ 1891/92 und Sten. Ber. LT. OÖ, VIIL Periode, 
II. Sess., S. 210 ff.; dazu eingehend Peter G. Mayr, Blüte und Niedergang der Gemeindever­
mittlungsämter in Oberösterreich, in: MOOLA, Bd. 17 (im Druck).

100 AVA JM, Karton 166, Post 42, ZI. 18770/94.
101 AVA JM, Karton 166, Post 56, ZI. 21753/94 (Gemeindevermittlungsämter), und Kar­

ton 167, Post 57, ZI. 21754/94 (Friedensrichter).
102 406 und 407 der Beilagen zu den Sten. Prot. HH, XI. Sess.
103 Sten. Prot. HH, XI. Sess., S. 626.
104 Dazu insbes. Josef Redlich, Josef M. Baernreither und Franz Klein. Zur parlamentari­

schen Geschichte der Zivilprozeßreform, „Neue Freie Presse“ vom 16. 5. 1926, S. 4; 21. 5. 
1926, S. 2 f.; 27. 5. 1926, S. 2 f.

105 Über deren Inhalt s. etwa „Die Vorlage über die Friedensrichter“, „Neue Freie Presse“ 
(Morgenblatt) vom 18. 10. 1894, S. 4; GZ 1894, S. 373; Rudolf Po Hak, Friedensgerichte, in: 
Oesterreichisches Staatswörterbuch (wie Anm. 46), I. Bd., S. 551 ff.; F. Duschenes, Friedens­
richter, in: Oesterreichisches Rechts-Lexikon (wie Anm. 46), II. Bd., S. 581 ff, und Hans 
Schima, Beteiligung von Laien an der Rechtsprechung in Zivilsachen, in: Österr. Anwaltszei­
tung 1929, S. 207 f.

106 Siehe Mayr, Friedensgerichtsbarkeit (wie Anm. 98), S. 153.
107 Verh. LT. Slbg, 7. Periode, V Session, S. 550.
108 Ebd., S. 1326.
109 Zur Antwort aus Vorarlberg siehe Mayr, Vorarlberger Gemeindevermittlungsämter 

(wie Anm. 71), S. 58 Anm. 101.
110 Näheres bei Mayr, Blüte und Niedergang (wie Anm. 99).
111 Verh. LT. Slbg, 7. Periode, VI. Session, S. 371 ff.
112 Ebd., S. 374. Dazu die Berichterstattung in der „Salzburger Chronik“ v. 14. 1. 1896 

(Nr. 10), S. 2.
113 Verh. LT. Slbg, 7. Periode, VI. Session, S. 1428 f.
114 Sie bestand i. w. aus der Jurisdiktionsnorm vom 1. 8. 1895, RGBl. Nr. 111, der Zivil­

prozeßordnung vom 1. 8. 1895, RGBl. Nr. 113, der Exekutionsordnung vom 27. 5. 1896, 
RGBl. Nr. 79, und dem Gerichtsorganisationsgesetz vom 27. 11. 1896, RGBl. Nr. 217, wel­
che Gesetze noch heute in Geltung stehen.

115 AVA JM, Karton 167, Post 114, ad ZI. 6593/98. Näheres bei Mayr, Friedensgerichts­
barkeit (wie Anm. 98), S. 144 ff.

116 In der „Salzburger Zeitung“ vom 26. 1. 1898 (Nr. 20), S. 2, wurden allerdings nur 
folgende neun Abgeordnete genannt: Julius Haagn, Josef Eberhart, Franz Schitter, Josef 
Scheiblbrandtner, Josef Lettmayr, Ludwig Zeller, Josef Windhofer, Johann Gmachl und 
Dr. Albert Schumacher.

117 Verh. LT. Slbg, 8. Periode, II. Session, S. 607.
118 Ebd., S. 1213 f. Ausschußobmann war der Konservative Dr. Viktor v. Fuchs, Bericht­

erstatter der Liberale Julius Haagn.
119 Ebd., S. 1215. Dazu die (kurzen) Berichterstattungen im „Salzburger Volksblatt“ vom 

22. 2. 1898 (Nr. 42), S. 1; in der „Salzburger Chronik“ vom 24. 2. 1898 (Nr. 44), S. 2 und in 
der „Salzburger Zeitung“ vom 26. 2. 1898 (Nr. 46), S. 2.

120 Verh. LT. Slbg, 8. Periode, III. Session, S. 321 f.
121 Die Salzburger Anfrage und die Antwort aus Oberösterreichs erliegen im OÖLA, 

Landesausschuß ZI. G 9/15 542, Nr. 268; zu Vorarlberg s. Mayr, Vorarlberger Gemeindever­
mittlungsämter (wie Anm. 71), S. 58 Anm. 102.

122 Ebd., S. 625.
123 Ebd., S. 626. Dazu die (kurzen) Berichterstattungen in der „Salzburger Chronik“ 

vom 13. 3. 1899 (Nr. 59), S. 2; in der „Salzburger Zeitung“ vom 13. 3. 1899 (Nr. 59), S. 2, 
und im „Salzburger Volksblatt“ vom 13. 3. 1899 (Nr. 59), S. 5.

124 Sten. Prot. HH, XVII. Sess., S. 63.
125 Siehe AVA JM, Karton 168, Post 126/12, ZI. 4032/01.
126 11 der Beilagen zu den Sten. Prot. HH, XVII. Sess.
127 Sten. Prot. HH, XVII. Sess., S. 74.
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128 36 der Beilagen zu den Sten Prot. HH, XVII. Sess.
129 Sten. Prot. HH, XVII. Sess., S. 126 ff., und Sten. Prot. AH, XVII. Sess., S. 4383, so­

wie 900 der Beilagen zu den Sten. Prot. AH, XVII. Sess.
130 2707 der Beilagen zu den Sten. Prot. AH, XVII. Sess.
131 Sten. Prot. AH, XVII. Sess., S. 41270 u. 41333; vgl. schon S. 39392, 39437, 41264 f.
132 Sten. Prot. AH, XVII. Sess., S. 41555 ff.
133 415 der Beilagen zu den Sten. Prot. HH, XVII. Sess., S. 1.
134 Sten. Prot. HH, XVII. Sess., S. 1553 f.
135 AVA JM, Karton 168, Post 126/36, ZI. 5537/7.
136 Siehe GH 1907, S. 89, 214, 253; NZ 1907, S. 17 f ,  136 £; M. Gortany Die Reform 

der Gemeindevermittlungsämter, in: NZ 1907, S. 49 f., 58 f., 66 f ,  73 ff; S. Grünberg, Die 
Gemeindevermittlungsämter, in: JB1. 1907, S. 253 ff, 265 ff

137 834 der Beilagen zu den Sten. Prot. AH, XVIII. Sess.; 314 der Beilagen zu den Sten. 
Prot. AH, XIX. Sess.; 55 Big. Sten. Prot. AH, XX. Sess.

138 AVA JM, Karton 168, Post 126/74, ZI. 12310/8.
139 AVA JM, Karton 168, Post 126/39, ZI. 6082/7.
140 Gesetz vom 17. 9. 1907, gültig für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns, über 

die Gemeindevermittlungsämter, LG. u. VB1. Nr. 124 = Verordnungsblatt des k. k. Justizmi­
nisteriums (JMVB1.) 1907, S. 315 ff; kritisch dazu etwa M. Gortany, Gemeindevermittlungs­
ämter in Niederösterreich, in: NZ 1908, S. 9 f , 21 f., 30 ff.

141 Sten. Ber. LT. Vlbg, V Sess., 9. Periode, 13. Sitzung am 14. 10. 1908, S. 3 ff; dieser 
Beschluß erhielt aber erst am 15.9. 1909 die kaiserliche Sanktion und konnte als Gesetz vom 
15. 9. 1909, LG. u. VB1. Nr. 158, wirksam für das Land Vorarlberg, über die Gemeindever­
mittlungsämter, am 27. 12. 1909 in Wirksamkeit treten. Genaueres bei Mayr, Vorarlberger 
Gemeindevermittlungsämter (wie Anm. 71), S. 49 ff

142 Gesetz vom 14. 7. 1910, LG. u. VB1. Nr. 35 = JMVB1. 1910, S. 365 ff
143 Gesetz vom 27. 9. 1911, LGB1. Nr. 45 in der Fassung des Gesetzes vom 18. 5. 1914, 

LGB1. Nr. 20 = JMVB1. 1912, S. 41 ff. u. JMVB1. 1914, S. 447 £
144 Gesetz vom 26. 2. 1913, LG. u. VB1. Nr. 11 = JMVB1. 1913, S. 142 ff.
145 Gesetz vom 29. 12. 1914, LG. u. VB1. Nr. 23/1915 = JMVB1. 1915, S. 156 ff.
146 Gesetz vom 14. 1. 1915, LG. u. VB1. Nr. 9 = JMVB1. 1915, S. 56 ff; dazu ausführl. 

Mayr, Tiroler Gemeindevermittlungsämter (wie Anm. 44), S. 59 ff.
147 Näheres bei Mayr, Blüte und Niedergang (wie Anm. 99).
148 Vdg. vom 9. 11. 1908, RGBl. Nr. 231.
149 Erlaß des JM vom 21. 4. 1914, JMVB1. 1914, Nr. 33, S. 223.
150 Siehe etwa für Niederösterreich JMVB1. 1909, S. 140 £; JMVB1. 1910, S. 206 £; 

JMVB1. 1911, S. 124; JMVB1. 1912, S. 152; JMVB1. 1913, S. 82; JMVB1. 1914, S. 246, und für 
Vorarlberg JMVB1. 1911, S. 76 £; JMVB1. 1912, S. 99; JMVB1. 1913, S. 54; JMVB1. 1914, 
S. 136 f. usw; s. auch E. Swoboda, Die Bedeutung der Gemeindevermittlungsämter für die 
Rechtspflege in Österreich, in: GZ 1915, S. 481 ff., 499 ff, und Franz Klein u. Friedrich Engel, 
Der Zivilprozess Oesterreichs (Mannheim-Berlin-Leipzig 1927), S. 475.

151 Dienstanweisung vom 25. 5. 1923 über die periodischen Ausweise und Berichte der 
Gerichtshöfe und Bezirksgerichte, Amtsblatt der österreichischen Justizverwaltung GABI.) 
1923, S. 53/26, Pkt. 3.

152 AVA JM, Karton 169, Post 126/48, ZI. 27.306/7.
153 Zur damaligen Zeit s. insbes. Ernst Hanisch, Die Erste Republik, in: Geschichte Salz­

burgs II/2 (wie Anm. 10), S. 1057 ff.
154 Siehe dazu Ernst Hanisch, Die Christlichsoziale Partei für das Land Salzburg 1918— 

1934, in: MGSL 124 (1984), S. 477 ff.
155 Sten. Prot. LT. Slbg, II. Periode, 3. Session, S. 398. Der von insgesamt neun christ­

lichsozialen Abgeordneten Unterzeichnete Original-Antrag erliegt im SLA, Landesregierung, 
Materie Gemeindeangelegenheiten III, Signatur II a-6/24/1926; dort liegen auch sämtliche in 
weiterer Folge zit. (Salzburger) Materialien zum Gesetz von 1926.

156 Tatsächlich war jedoch das Tiroler Landesgesetz (geringfügig) jüngeren Datums 
(s. oben Anm. 145 u. 146). Dieses Gesetz war in Salzburg jedoch (noch) nicht bekannt.
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157 Salzburger Landesregierung vom 26. 1. 1925, ZI. 22/X.
158 Vorarlberger Landesregierung vom 5. 2. 1925, GZ. IX -  ZI. 464/1: „. . . daß die Er­

fahrungen, die man hierzulande mit den Gemeindevermittlungsämtern gemacht hat, im allge­
meinen gute sind, und daß diese Ämter von der Bevölkerung schon deswegen in einem sehr 
nennenswerten Maße in Anspruch genommen werden, weil sie in Ehrenbeleidigungssachen 
obligatorisch sind. Eine Abänderung des gegenwärtig in Geltung stehenden Gesetzes ist vor­
läufig nicht geplant.“ Näheres bei Peter G. Mayr, Die Weiterentwicklung der Vorarlberger Ge­
meindevermittlungsämter bis zur Gegenwart (Montfort 1992), S. 343.

159 Oberlandesgerichtspräsidium Graz vom 31. 1. 1925, ZI. Präs. 959-25c/25-l: „Die 
obigen Zahlen (Tätigkeitsbericht von 1922) beweisen, daß die Gemeindevermittlungsämter 
seitens der Bevölkerung in reichlichem Maße in Anspruch genommen werden und einem Be­
dürfnisse entsprechen. Anträge auf Änderung der in Geltung stehenden Gesetzesbestimmun­
gen sind dem Oberlandesgerichtspräsidium von keiner Seite zugekommen.“

160 Die Agenden des Justizressorts wurden vom 17. 4. 1923 bis zum 19. 5. 1927 aus Spar­
samkeitsgründen vom Bundeskanzleramt mitbetreut.

161 Schreiben vom 13. 2. 1925, ZI. 22/2-X.
162 AVA JM, Karton 170, Post 1, ZI. 210.753/25.
163 Gesetz vom 15. 7. 1920, StGBl. Nr. 321, betreffend die Ausübung der Strafgerichts­

barkeit über die Heeresangehörigen im Frieden (2. Strafprozeßnovelle vom Jahre 1920) § 17.
164 Bundesgesetz vom 21. 12. 1923, BGBl. Nr. 19/1924, über die Erhöhung der Wert­

grenzen im bürgerlichen Streitverfahren und im Konkurs- und Ausgleichsverfahren (Streit­
wertnovelle vom Jahr 1923) Artikel VI; unrichtig daher Heinrich Scharfmesser, Das Gemeinde­
vermittlungsamt und die Rechtsanwaltschaft, in: Österr. Anwaltszeitung 1924, S. 13.

165 Salzburger Landesregierung ZI. 22/18-X.
166 Zu diesen Interessenvertretungen siehe Hanisch, Die Erste Republik (wie Anm. 10), 

S. 1094 ff.
167 Mit Wirkung vom 1. 1. 1925 war das Bundesland Salzburg aus dem Sprengel des 

Oberlandesgerichts Wien ausgeschieden und dem Oberlandesgericht Innsbruck zugewiesen 
worden (Vdg. vom 9. 10. 1924, BGBl. Nr. 380). Die Verordnung des Staatsamts für Justiz 
vom 6. 12. 1945, BGBl. Nr. 10/1946, löste später das Land Salzburg „vorübergehend“ -  tat­
sächlich aber dauernd -  aus dem Sprengel des Oberlandesgerichts Innsbruck heraus und wies 
es dem erst 1939 errichteten Oberlandesgericht Linz zu. Siehe dazu eingehend Karl Kohlegger, 
Aktuelle Probleme der Justizverwaltung im Oberlandesgerichtssprengel Innsbruck, in: Bezau- 
er Tage: Rechtsreformen -  Erfahrungen und Erwartungen (= Schriftenreihe des Bundesmini­
steriums für Justiz, Bd. 29) (Wien 1986), S. 21 ff, und Mario Laich, Zwei Jahrhunderte Justiz 
in Tirol und Vorarlberg (Innsbruck-Wien 1990), S. 257 f

168 Sten. Prot. LT. Slbg, II. Periode, 3. Session, S. 803 f.
169 Sten. Prot. LT. Slbg, II. Periode, 4. Session, S. 58 ff; unterzeichnet vom christlichso­

zialen Landeshauptmannstellvertreter Michael Neureiter; Referent war der sozialdemokrati­
sche Landesrat Karl Emminger. Siehe auch Salzburger Landesregierung ZI. 22/33-X.

170 Tatsächlich hatte die Steierm. Landesregierung jedoch mit Schreiben v. 20. 3. 1925, 
ZI. 5709/25, mitgeteilt: „Die Erfahrungen, die mit diesen Gemeindevermittlungsämtern ge­
macht wurden, sind nicht ungünstig. Es haben zwar von den über 1000 Gemeinden Steier- 
marks nur ungefähr 300 solche Ämter bestellt. Diese Ämter werden aber vielfach von den Be­
zirksgerichten zur Durchführung von Vergleichsverhandlungen in geringfügigen Streitangele­
genheiten in Anspruch genommen.“ Siehe auch die oben in Anm. 159 zit. Mitteilung des 
Grazer Oberlandesgerichts.

171 Dazu Mayr, Tiroler Gemeindevermittlungsämter (wie Anm. 44), S. 66 f.
172 Die Antworten erliegen unter den Zahlen 22/8-X, 22/17-X, 22/18-X.
173 Stellungnahme vom 8. 7. 1925, ZI. 2283/1925. Die Handelskammer hatte von ihrem 

Standpunkt aus keine Bemerkungen zum Gesetzentwurf zu machen (15. 5. 1925, ZI. 4851/ 
25—II/M). Die Arbeiterkammer erachtete es nach einer Abwägung der Vor- und Nachteile der 
Vermittlungsämter als zweckmäßig, daß es den Gemeindevertretungen anheimgestellt werde, 
ganz nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob ein solches Amt errichtet werden solle oder
nicht (12. 5. 1925, ZI. 744/25 Dr. BIS).
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174 Schreiben des Oberlandesgerichtspräsidiums Innsbruck vom 16. 6. 1925, ZI. Präs. 
4906/26/25.

175 Sten. Prot. LT. Slbg, II. Periode, 4. Session, S. 683 ff.
176 Ebd., S. 690 f. Siehe auch die kurzen Meldungen in der Salzburger Presse: „Salzbur­

ger Volksblatt“ v. 19. 2. 1926 (Nr. 41), S. 8; „Salzburger Chronik“ v. 20. 2. 1926 (Nr. 42), S. 2; 
„Salzburger Wacht“ v. 20. 2. 1926 (Nr. 42), S. 6, und „Salzburger Volksbote“ v. 7. 3. 1926 (Nr. 
10), S. 2; dazu generell Ernst Hanisch, Die Salzburger Presse in der Ersten Republik 1918— 
1938, in: MGSL 128 (1988), S. 345 ff.

177 Note der Salzburger Landesregierung vom 24. 2. 1926, ZI. 60/III-1926.
178 AVA JM, Karton 170, Post 2, ZI. 210.917/26.
179 Bundesgesetz vom 4. 6. 1925, BGBl. Nr. 183, über Änderungen des Verfahrens in 

bürgerlichen Rechtsangelegenheiten (5. Gerichtsentlastungsnovelle) Art. X.
180 Sie betrafen die §§ 11, 13, 20, 22 u. 32.
181 Salzburger Landesregierung ZI. 60/1—III.
182 Eine Meldung erfolgte auch im JAB1. 1926, S. 26.
183 Erlaß vom 15. 4. 1926, ZI. 60/2—III—1926; abgedruckt im Anhang II.
184 Verordnung vom 20. 5. 1926, LGB1. Nr. 99; dazu auch Salzburger Landesregierung 

ZI. 60/4—III—1926.
185 AVA JM, Karton 170, Post 3, ZI. 210.917/26.
186 Siehe auch JAB1. 1926, S. 62. Die Bürgermeister beider Gemeinden teilten mir aller­

dings im Juli 1990 mit, daß dort über ein ehemaliges Gemeindevermittlungsamt nichts be­
kannt sei.

187 ZI. XI—1801/1968 EAP 020.
188 LGB1. Nr. 56; ebenso § 38 Abs. 2 Z. 10 Salzburger Stadtrecht, LGB1. Nr. 47/ 1966.
189 Bundesgesetz vom 29. 6. 1989, BGBl. Nr. 343, mit dem Beträge und Wertgrenzen so­

wie damit zusammenhängende Regelungen des Zivilrechts und des Verfahrensrechts geändert 
werden; dazu insbes. Peter G. Mayr, Die Erweiterte Wertgrenzen-Novelle 1989 (Innsbruck 
21990), bes. S. 66.

190 BGBl. Nr. 490/1984 mit einer Fristsetzung zur Nachholung der Bezeichnung bis zum 
31. 12. 1986.

191 Siehe die Erläuternden Bemerkungen 446 der Beilagen zu den Sten. Prot. National­
rat, XVI. GP, S. 6, und Ludwig Adamovich u. Bernd-Christian Funk, Österreichisches Verfas­
sungsrecht (Wien-New York 31985), S. 175.

192 Siehe Anm. 141; in der Fassung des Gesetzes vom 8. 6. 1920, LGB1. Nr. 105, und vom 
16. 12. 1929, LGB1. Nr. 2/1930. Dazu eingehend Mayr, Weiterentwicklung (wie Anm. 158).

193 Siehe Anm. 146; zur dortigen praktischen Bedeutung siehe Peter G. Mayr, Der Be­
stand von Gemeindevermittlungsämtern in Tirol, Merkblatt für die Gemeinden Tirols 1987, 
Folge 6; ders., Die Einrichtung der Gemeindevermittlungsämter in Tirol, in: Die Friedens­
richterämter in Trentino-Südtirol und in Tirol: Erfahrungsaustausch (Trient 1988), S. 35 ff.

194 LGB1. Nr. 63/1969.
195 Siehe Anm. 145.
196 LGB1. 1984 Nr. 15.
197 Das Niederösterreichische Landesgesetz LGB1. Nr. 1050-0 wurde mit Beschluß des 

Landtags von Niederösterreich vom 24. 3. 1988 mit 1. 7. 1988 aufgehoben (LGB1. Nr. 
1050-1). Unrichtig daher Peter Angst, Werner Jakusch u. Herbert Pimmer (Hg.), Die Exeku­
tionsordnung (Wien 121989), S. 44.

198 Siehe Mayr/Schmidt, Gesetzlich geregelte Alternativen (wie Anm. 3), S. 256 f.
199 Siehe etwa Adamovich/Funk, Verfassungsrecht (wie Anm. 191), S. 298; Robert 

Walter u. Heinz Mayer, Grundriß des österreichischen Bundesverfassungsrechts (Wien 71992), 
S. 318.

200 Schreiben vom 17. 6. 1985, ZI. 11/01-20116/1/1985; bestätigt mit Schreiben vom 23. 
4. 1990, ZI. 11/01-20116/2-1990.

201 Dies deckt sich mit den letzten amtlichen Aufstellungen der Gemeindevermittlungs­
ämter in Österreich (JAB1. 1956, S. 19 ff, u. JAB1. 1970, S. 152 ff), wo für Salzburg ebenfalls 
keine Gemeinden angeführt werden.
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202 Im Zeitraum von Jänner 1989 bis Mai 1991 hatten nur noch zwischen 14 und 24% 
der österreichischen Bevölkerung volles Vertrauen zur Justiz; s. die Berichterstattungen: „Gro­
ße Justiz-Vertrauenskrise4 überwunden, Mißtrauen bleibt“, „Salzburger Nachrichten“ vom 
29. 5. 1991, S. 19, oder ,Vertrauen in Justiz nun wieder gestärkt“, „Tiroler Tageszeitung“ vom 
29./30. 3. 1991, S. 2. •

203 Siehe oben bei Anm. 3 und neuerdings Heinz Krejci, Recht ohne Gerichte, in: Peter 
Doralt u. Christian Nowotny (Hg.), Kontinuität und Wandel. FS. f. Walther Kästner zum 
90. Geburtstag (Wien 1992), S. 251 ff.

204 § 26 Sicherheitspolizeigesetz, BGBl. Nr. 566/1991; dazu Peter G. Mayr, Vollstreckbare 
Vergleiche vor Polizeibehörden?, in: JB1. 1991, S. 674 f.

205 Dazu zuletzt Peter Böhm, Zur Mitwirkung von Laienrichtern an der Zivilgerichtsbar­
keit, in: Österreichische Landesreferate zum X. Internationalen Kongreß für Rechtsverglei­
chung in Budapest 1978 (Wien 1979), S. 33 ff., und Norbert Schoibl, Aspekte der Laienge­
richtsbarkeit im österreichischen zivilgerichtlichen Verfahren, in: Österr. Zs. f. öffentl. Recht 
u. Völkerrecht 1987, S. 333 ff.

206 Siehe auch Peter G. Mayr, Streitschlichtung durch Gemeindevermittlungsämter, in: 
Österr. Gemeinde-Zeitung 1993 (im Druck).

207 Beispielsweise gibt es auch im Fürstentum Liechtenstein Vermittlungsämter, in Ita­
lien und der Schweiz bestehen Friedensgerichte, in manchen Bundesländern der alten Bun­
desrepublik Deutschland kennt man das Institut der Schiedsmänner, und für die Bundeslän­
der der ehemaligen DDR ist erst kürzlich ein Gesetz über die Schiedsstellen in den Gemein­
den ergangen; dazu etwa Hans-Joachim Gain u. Günter Schulte, Das Schlichtungsverfahren vor 
Schiedsämtern und Schiedsstellen (Köln-Berlin-Bonn-München 41991).

Anschrift des Verfassers:
Ass.-Prof. Dr. Peter G. Mayr
Universität Innsbruck, Institut für Zivilgerichtliche Verfahren 
Innrain 52 
A-6020 Innsbruck
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